
1815 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (1699 der Bei­
lagen): Bundesgesetz betreffend ergänzende 
Regelungen zur Durchführung des Zollrechts 
der Europäischen Gemeinschaften (Zollrechts-

Durchführungsgesetz - ZollR-DG) 

Entsprechend den Beitrittsakten wird unmittelbar 
beim Wirksamwerden des Beitritts Österreichs zur 
Europäischen Union auch das. Zollrecht der 
Europäischen Gemeinschaft für Österreich wirk­
sam. 

Da es sich um Verordnungsrecht handelt, wird 
es mit dem Wirksamwerden des Beitritts auch in 
Österreich unmittelbar anwendbar' und bedarf 
keiner innerstaatlichen Rechtssetzung. Die Verord­
nung überläßt jedoch verschiedene Regelungen den 
Mitgliedstaaten, für deren verfassungskonforme 
Vollziehung die Eriassung entsprechender gesetz­
licher V orschriften notwendig ist. Diese sind 
Gegenstand der Regierungsvorlage. Die in der 
Verordnung in das Ermessen der Zollbehörden 
gestellten Maßnahmen sollen hingegen generell im 
Rahmen des § 20 BAO nach Billigkeit und 
Zweckmäßigkeit gesetzt werden. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie­
rungsvorlage in seiner Sitzung am 6. Juli 1994 in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen 
die Abgeordneten Peter R 0 sen s tin g I, Mag. Dr. 
Madeleine Pet r 0 v i c, Richard G e b e r t sowie 
der Bundesminister für Finanzen Dkfm. Ferdinand 
L a c i n a das Wort. 

Die Abgeordneten Dkfm. Dr. Günter S t um m -
voll und Dr. Ewald No w 0 t n y brachten einen 
Abänderungsantrag ein, der wie folgt begründet 
war: 

"Zu § 1 Abs. 2: 

Das Datum im § 1 Abs. 2 Nr. 3 ist offensichtlich 
verschrieben. 

Zu § 14 Abs. 2: 

Berichtigung eines offensichtlichen Interpunk­
tionsfehlers . 

Zu § 15 Abs. 4: 

Die Gliederung der Zollwache in Abteilungen 
und die Einrichtung von Abschnittsinspektoraten ist 
nicht nur für die Aufgaben nach § 15 Abs. 2 
(Überwachung der Zollgrenze), sondern auch für 
die Aufgaben nach § 8 (Ausübung derZollaufsicht 
durch mobile Einheiten) zweckmäßig. 

Zu § 22 Abs. 1: 

Berichtigung eines offensichtlichen Interpunk­
tionsfehlers . 

Zu § 24 Abs. 1: 

Da sich die auf § 24 beruhende Nachschau und 
der entsprechende Prüfungs auftrag nicht auf die 
BAO, sondern auf das ZollR-DG stützen, wirkt 
hier der in § 148 Abs. 4 BAO normierte Ausschluß 
eines abgesonderten Rechtsmittels gegen den dort 
erwähnten Prüfungsauftrag nicht und ist daher im 
ZollR-DG eigens vorzusehen. 

Zu § 32 Abs. 2: 

Nach der Satzstellung muß es im§ 32 Abs. 3 
Nr. 1 "im Schiffsverkehr" statt "mit Schiffsverkehr" 
heißen. 

Zu § 45 Abs. 3: 

Der Begriff der Amtsstunden stammt aus derri 
bisherigen Zollgesetz 1988. Das gemeinschaftliche 
Zollrecht verwendet (wie auch schon Protokoll 10 
des EWR-Abkommens) den Begriff der Öffnungs­
zeiten, Im ZollR-DG wird daher einheitlich der 
Begriff der Öffnungszeiten verwendet (so etwa in 
§ 10 und § 99). 
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2 1815 der Beilagen 

Zu § 48 Abs. 1: 

Im ZollR-DG soll einheitlich das Wort 
"Präferenznachweise" verwendet werden. 

Zu § 48 Abs. 4: 

Diese im § 7 des mit dem ZollR-DG aufgeho­
benen Integrations-Durchführungsgesetzes vorhan­
dene und ua. auch in den Europa-Abkommen 
vorgesehene Möglichkeit soll wieder ergriffen 
werden. . 

Zu § 65: 

Entgegen anderen Zitierungen des Zollkodex 
fehlt im § 65 die Beifügung "ZK". 

Zu § 74 Abs. 2: 

Die Änderung ist im Zusammenhang mit der 
unter Z 24 erläuterten Bereinigung erforderlich. 

Zu § 77 Abs. 5: 

Berichtigung eines offensichtlichen Rechtschreib­
fehlers. 

Zu § 86 Abs. 2: 

Die dem Zollkodex entsprechende Terminologie 
wäre einheitlich im ZollR-DG anzuwenden. 

Zu §§ 87 Abs. 1, 89 Abs. 1, § 90, § 95: 

Berichtigung offensichtlicher Interpunktionsfeh­
ler. 

Zu § 100 Abs. 1: 

Berichtigu~g eines offensichtlichen Zitierfehlers. 

Zu § 108 Abs. 1, § 109 Abs. 5: 

Während im Entwurf durchwegs "Zollzuwider­
handlung" verwendet wird, steht im § 108 Abs. 1 
und im § 109 Abs. 5 jeweils das Wort "Zollver­
gehen"." 

Zu § 110 Abs. 4: 

Die dem § 13 Abs.2 des mit dem ZoIlR-DG 
aufgehobenen IDG entlehnte Bestimmung hat sich 
in der Verwaltungspraxis bewährt und sollte auch 
für den Anwendungsbereich der von der EU 
geschlossenen Abkommen (ua. die Europa-Abkom­
men) ubernommen werden. 

Zu § 114: 

Berichtigung ellles offensichtlichen Interpunk­
tionsfehlers . 

Zu § 122 Abs. 2: 

§ 133 in der Fassung der Regierungsvorlage 
würde bewirken, daß nach Ablauf des dort 
genannten Jahres zwar bestimmte vor dem Beitritt 
entstandene Eingangsabgaben nachgefordert, sol­
che aber nicht erlassen werden könnten. Weiters 
könnte der Fall eintreten, daß bestimmte vor dem 
Beitritt entstandene Eingangsabgaben noch bis zu 
fünf Jahre nach dem Beitritt nachgefordert werden 
könnten, während dies für bestimmte nach dem 
Beitritt nach dem Zollrecht im Sinne des § 2 Abs. 1 
entstandene E~ngangsabgaben nicht mehr möglich 
wäre. 

Die neue Fassung des. § 74 Abs. 2 und des § 122 
Abs. 2 würde dies verhindern und den § 133 in der 
Fassung der Regierungsvorlage obsolet werden 
lassen. Die Verjährungsfrist würde auch für vor 
dem Beitritt entstandene Eingangsabgaben drei 
Jahre betragen, die Möglichkeit der Nachforde­
rung und des Erlasses und einer Erstattung solcher 
Abgaben würde gleichzeitig und jedenfalls nicht 
später enden als für nach dem Beitritt entstandene 
Eingangsabgaben. 

Zu § 129: 

Berichtigung eines offensichtlichen Zitierfehlers. 
Weiters ist sicherzustellen, daß das draw-back­
Verbot nicht dadurch durchbrachen wäre, daß 
§ 10 IDG nicht mehr gilt, Art. 216 ZK aber nicht 
anwendbar wäre, weil er sich auf Abkommen 
beschränkt, die zwischen der Gemeinschaft und 
Drittländern geschlossen worden sind. 

Zu § 130 Abs. 3: 

Jüngste Gespräche mit der Europäischen Kom­
mission ließen eine für Österreich günstigere 
Auslegung der entsprechenden überleitungsbe­
stimmungen der Beitrittsakte zu und machen den 
letzten Halbsatz des § 130 Abs. 3 entbehrlich. 

Zu § 133: 

Der § 133 in der Fassung der Regierungsvorlage 
wäre auf Grund der Änderungen unter Z 11 (§ 74 
Abs. 2) und unter Z 24 (§ 122 Abs. 2) obsolet. Von 
der Numerierung her sollte an seine Stelle in 
Anlehnung an frühere Abgabenänderungsgesetze 
eine zivilrechtliche Bestimmung getroffen werden, 
die es den österreichischen Vertragsparteien 
erleichtert, eine Anpassung von privatrechtlichen 
Verträgen an die durch die übernahme des 
Gemeinschaftsrechts eintretenden neuen kalkulato­
rischen Verhältnisse zu erreichen. 

Zu § 134: 

Die Vollziehungsklausel des § 134 hätte die 
Bestimmun/? des neuen § 133 zu berücksichtigen." 
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Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung des ob erwähnten Abände­
rungsantrages in der diesem Bericht beigedruckten 
Fassung mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den An"t rag, der N ational-

Dr. Martin Bartenstein 

Berichterstatter 

rat wolle dem a n g e s chI 0 s sen enG e set z - 01-
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1994 07 06 

Dr. Ewald Nowotny 

Obmann 
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4 1815 der Beilagen 

Bundesgesetz betreffend ergänzende 
Regelungen zur Durchführung des Zollrechts 
der Europäischen Gemeinschaften (Zollrechts­

Durchführungsgesetz - ZoIlR-DG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt A 

Allgemeine Bestimmungen 

Zollrecht 

§ 1. (1) Das Zollrecht der Europäischen 
Gemeinschaften ist im Anwendungsgebiet . nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes durchzuführen. 

(2) Das Zollrecht der Europäischen Gemein­
schaften umfaßt alle Rechtsakte des Rates oder der 
Kommission, einschließlich der von den Gemein­
schaften angenommenen völkerrechtlichen Verein­
barungen, welche jeweils Bestimmungen über 
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben enthalten, insbeson­
dere 

1. die Verordnung (EWG) Nr.2913/92 des 
Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung 
des Zollkodex der Gemeinschaften, ABlEG 
Nr. L 302 vom 19. Oktober 1992, S 1 
(Zollkodex - ZK), 

2. die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der 
Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durch­
führungsvorschriften zu der Verordnung 
(EWG) Ni 2913/92 des Rates zur Fest­
legung des Zollkodex der Gemeinschaften, 
ABlEG Nr. L 253 vom 11. Oktober1993, S 1 
(Zollkodex -Durchführungsverordnung 
ZK-DVO), 

3. die Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des 
Rates vom 28. März 1983 über das gemein­
schaftliche System der Zollbefreiungen, 
ABlEG Nr. L 105 vom 23. April 1983, S 1 
(Zollbefreiungsverordnung - ZBefrVO), 

4. die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des 
Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche 
und statistische Nomenklatur sowie den 
Gemeinsamen Zolltarif,' ABlEG Nr. L 256 
vom 7. September 1987, S 1 (KN-VO). 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim­
mungen anderer Bundesgesetze oder gemein­
schaftsrechtlicher Rechtsakte verwiesen wird, sind 
diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

§ 2. (1) Das im § 1 genannte gemeinschaftliche 
Zollrecht, dieses Bundesgesetz und die in Durch­
führung dieses Bundesgesetzes ergangenen Ver­
ordnungen sowie in Österreich anwendbares 
Völkerrecht, das sich auf Einfuhr- oder Aus­
fuhrabgaben . bezieht, (Zollrecht im Sinn des 
Artikels 1 des Zollkodex) gelten weiters in allen 
nicht vom Zollkodex erfaßten gemeinschaftsrecht­
lich und innerstaatlich geregelten Angelegenheiten 
des Warenverkehrs über die Grenzen des Anwen­
dungsgebietes, einschließlich der Erhebung von 
Abgaben (sonstige Eingangs- oder Ausgangsabga­
ben) und anderen Geldleistungen, soweit in diesem 
Bundesgesetz oder in den betreffenden Rechtsvor­
schriften die Vollziehung der Zollverwaltung 
übertragen und nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist. 

(2) Auf Fristen, die in diesem Bundesgesetz, in 
Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes 
oder in Entscheid1.!ngen im Rahmen des Zollrechts 
festgesetzt werden, ist die Verordnung (EWG, 
Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 
zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten 
und Termine, ABlEG Nr. L 124 vom 8. Juni 1971, 
S 1 (Fristenverordnung), anzuwenden. 

Anwendungsgebiet 

§ 3. (1) Anwendungsgebiet ist das Bundesgebiet 
mit Ausnahme der Gebiete der Ortsgemeinden 
Jungholz (Tirol) und Mittelberg (Vorarlberg). 

(2) Dem Anwendungsgebiet sind hinsichtlich der 
Anwendung des Zollrechts jene Gebiete fremder 
Staaten gleichgestellt, in denen österreichische 
Zollorgane das Zollrecht vollziehen dürfen, und 
zwar im Umfang dieser Befugnis. 
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1815 der Beilagen 5 

(3) Im Gebiet der im Abs. 1 genannten 
Orts gemeinden bleiben die bisherigen staatsvertrag­
lichen Regelungen über den Zollausschluß und die 
Anwendung des in der Bundesrepublik Deutsch­
land geltenden Zollrechts insoweit unberührt, als 
sie nicht durch den Beitritt überholt sind. 

Begriffsbestimmun~en 

§ 4. (1) Die im Artikel 4 ZK enthaltenen 
Begriffsbestimmungen gelten auch in den nicht 
unmittelbar den Zollkodex betreffenden Bestim­
mungen des Zollrechts. 

(2) .Im übrigen bedeutet im Zollrecht 
1. "Abfertigung" die Gesamtheit der Amts­

handlungen bei der überführung von 
Waren in ein Zollverfahren oder bei der 
Erfüllung der Förmlichkeiten für die Wie­
derausfuhr von Waren im normalen Ver­
fahren nach den Artikeln 62 bis 75 ZK oder 
in einem nach Artikel 76 Abs. 1 Buchstabe 
a oder b ZK vereinfachten Verfahren; 

2: "Bemessungsgrundlage" alle für die Ermitt­
lung eines Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbe­
trages erforderlichen Grundlagen, wie Men­
ge, Beschaffenheit, Zollsatz, Ursprung oder 
Zollwert; 

3. "Besitz" jegliche Form der Innehabung einer 
Ware; 

4. "Binnengrenze" die Bundesgrenze gegen­
über Mitgliedstaaten, im Fall der im § 3 
Abs. 1 genannten Ortsgemeinden jedoch 
die Grenze des Gebietes dieser Ortsgemein­
den gegenüber dem Anwendungsgebiet; 

5. "Bürgschaft" eine Garantie im Sinn des 
§ 880 a ABGB; 

6. "Drittstaat" einen Staat, der nicht Mitglied­
staat ist; 

7. "Mitgliedstaat" einen Staat, der der Euro­
päischen Union angehört; 

8. "normaler Wohnsitz" oder "gewöhnlicher 
Wohnsitz" jenen Wohnsitz (§ 26 der 
Bundesabgabenordnung) einer natürlichen 
Person, zu dem diese Person die stärksten 
persönlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt 
der Lebensinteressen) ; zur Erzielung einer 
einheitlichen Praxis unter den Mitgliedstaa­
ten und zur Vermeidung von Schwierig­
keiten im Verhältnis zu Drittländern kann 
der Bundesminister für Finanzen mit 
Verordnung nähere Kriterien für die Beur­
teilung des Mittelpunktes der Lebensinter­
essen festlegen; 

9. "Voraussetzungen" je nach dem Zusammen­
hang auch eme Bedingung oder eme 
Auflage; 

10. "Ware" jede bewegliche körperliche Sache, 
einschließlich des elektrischen Stroms; 

11. "Zollgrenze" die Bundesgrenze gegenüber 
Drittstaaten; . 

12. "Zollorgane" die Organe der Zollverwal­
tung, soweit sie in V allziehung des Zoll­
rechts oder in Ausübung der Dienstaufsicht 
oder Fachaufsicht bei der Vollziehung des 
Zollrechts tätig werden; 

13. "Zollstelle" ein Hauptzollamt, ein Zollamt, 
eine Zweigstelle eines Zollamtes oder einen 
Zollposten ; 

14. "Zollzuwiderhandlung" jedes Handeln ent­
gegen dem Zollrecht sowie jedes Unterlassen 
eines zollrechtlich gebotenen Handelns und 
den V ersuch einer solchen Handlung oder 
Unterlassung. 

(3) Den ZoUorganen sind Organe der Zoll­
verwaltungen anderer Mitgliedstaaten gleichge­
stellt, wenn sie im Rahmen gemeinschaftlicher 
Austausch- oder Ausbildungsprogramme Dienst­
stellen der österreichischen Zollverwaltung zuge­
teilt sind. Eine solche Zuteilung ist nur zulässig, 
wenn gewährleistet ist, daß das ausländische 
Zoll organ in der Lage ist, alle Rechte und 
Pflichten eines österreichischen Zollorganes wahr­
zunehmen. 

Nachweispflicht 

§ 5. Wer im Verfahren der Zollbehörden eine 
abgabenrechtliche Begünstigung oder eine Verfah­
renserleichterung in Anspruch nehmen will oder 
einen Wegfall der Folgen einer Zollzuwiderhand­
lung anstrebt, hat dies geltend zu machen und das 
Vorliegen der hiefür maßgebenden V oraussetzun­
gen der Zollbehörde nachzuweisen. Wenn der 
Nachweis nach den Umständen nicht zumutbar ist, 
genügt die Glaubhaftmachung. 

Abschnitt B 

Zollverwaltung 

Zollbehörden 

§ 6. Die Besorgung der Geschäfte der Zoll­
verwaltung obliegt den Zollbehörden. Die Zoll­
behörden und Zollstellen sowie ihre Zuständig­
keiten bestimmen sich nach dem Abgabenverwal­
tungsorganisationsgesetz. 

Automationsunterstützte Datenverarbeitung, 
Mitteilungspflichten 

§ 7. (1) Die Zollbehörden sind unter Wahrung 
des Schutzes personenbezogener Daten und 
gesetzlicher Anzeigepflichten, Auskunftspflichten 
und Mitspracherechte befugt, sich zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben, einschließlich des 
Verkehrs untereinander und mit anderen Abgaben­
behörden des Bundes sowie mit Dienststellen der 
Europäischen Gemeinschaften und Zollverwaltun­
gen von Mitgliedstaaten, der Personalverwaltung 
und der Zuweisung von Dienstkleidung, Waffen, 
Dienstabzeichen und sonstigen Ausrüstungsgegen­
ständen an ~ollorgane, der automationsunterstütz-
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6 1815 der Beilagen 

ten Datenverarbeitung, einschließlich der Verknüp­
fung von Daten aus verschiedenen Aufgabenberei­
chen, zu bedienen. 

(2) Die Zollbehörden haben die ihnen im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangten 
Daten über Art, Beschaffenheit, Menge, Wert, 
Ursprung, Herkunft und Bestimmung von Waren 
sowie über die am betreffenden Warenverkehr 
beteiligten Personen von Amts wegen bekannt­
zugeben 

1. den zur Verfolgung von Verletzungen von 
Rechtsvorschriften über die Einfuhr, Ausfuhr 
oder Durchfuhr von Waren oder über die 
Verwendung eingeführter Waren im Anwen­
dungsgebiet zuständigen Behörden, soweit die 
Daten für eine solche Verfolgung erforderlich 
sind, 

2. den Behörden oder sonstigen Einrichtungen, . 
die Bewilligungen, Zeugnisse oder sonstige im 
Zollverfahren vorgeschriebene Unterlagen 
ausgestellt haben oder zu deren Ausstellung 
zuständig gewesen wären, soweit die Daten 
Aufschluß über die Heranziehung oder das 
Fehlen der Unterlage im Zollverfahren geben, 

3. den Behörden oder sonstigen Einrichtungen, 
die in anderen als den von den Zollbehörden 
verwalteten Bereichen für Abgaben, Erstat­
tungen, Förderungen oder sonstige Leistun­
gen im Bereich landwirtschaftlicher Markt­
ordnungen zuständig sind, soweit die Daten 
für die Wahrnehmung der Aufgaben dieser 
Behörden oder Einrichtungen erforderlich 
sind, 

wenn die Empfänger der Daten sich diese auf 
andere Weise nicht, nicht mit ausreichender 
Verläßlichkeit oder nur mit unverhältnismäßig 
höherem Aufwand verschaffen könnten; die 
Mitteilung kann auch automationsunterstützt 
erfolgen. 

(3) Der Bundesminist~r für Finanzen ist weiters 
befugt, aus den ihm über die Tätigkeit der 
Zollbehörden zur Verfügung stehenden Unter­
lagen auf Antrag Daten bekanntzugeben, wenn sie 
keine Rückschlüsse auf Betroffene zulassen, keine 
gesetzliche Verpflichtung zur Geheimhaltung ent­
gegensteht und die Erfüllung der sonstigen 
Aufgaben des Bundesministeriums für Finanzen 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

Mobile Einheiten 

§ 8. Zur Ausübung der Zollaufsicht außerhalb 
des Amtsplatzes von Zollstellen sind durch die 
Finanzlandesdirektion mobile Einheiten einzurich­
ten. Die von Zollorganen im Rahmen der mobilen 
Einheiten gesetzten Amtshandlungen sind dem 
Hauptzollamt der Finanzlandesdirektion zuzuord­
nen, in deren Bereich die mobile Einheit 
eingerichtet ist. 

übernahme von Kontrollbefugnissen 

§ 9. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat 
durch Verordnung im Einvernehmen (§ 5 Abs. 3 
des Bundesministeriengesetzes 1986) mit dem 
jeweils in seinem Wirkungsbereich berührten 
Bundesminister anzuordnen, daß bestimmte, auf 
Grund bundesgesetzlicher oder gemeinschaftsrecht­
licher Vorschriften im Warenverkehr über die 
Grenzen des Anwendungsgebietes durch andere 
Organe vorzunehmende Kontrollen (Besichtigun­
gen, Probenentnahmen, Untersuchungen u. dgl.) 
durch alle oder bestimmte Zollstellen vorzunehmen 
sind, soweit dies der zweckmäßigen, einfachen und 
kostensparenden Durchführung dieser Kontrollen 
dient und die Organe der in Betracht kommenden 
Zollstellen entsprechend geschult und in der Lage 
sind, diese Kontrollen neben der Abfertigung 
vorzunehmen. 

(2) Läßt der Anmelder die Kontrollen hicht zu 
oder ergibt die Kontrolle die Unzulässigkeit der 
beabsichtigten Beförderung oder Verwendung 
einer Ware, so hat die Zollstelle die Ware dem 
Anmelder erst zu überlassen, wenn der Zollstelle 
ein die Zulässigkeit aussprechender Bescheid oder 
eine entsprechende Bescheinigung der nach den 
betreffenden Rechtsvorschriften (Abs. 1) zustän­
digen Behörde vorgewiesen wird. 

(3) Auf das Verfahren der Zollstellen bei der 
Durchführung von Kontrollen findet das Zollrecht 
sinngemäß Anwendung. 

Öffnungszeiten 

§ 10. (1) Waren können vorbehaltlich der 
Abs. 2 bis 4 auf den Amtsplätzen der Zollstellen 
nur während der Öffnungszeiten der Zollstellen 
gestellt und abgefertigt werden. Die Öffnungs­
zeiten sind von den Finanzlandesdirektionen zu 
bestimmen und durch Anschlag am Amtsplatz 
kundzumachen. Dabei sind bei an der Zollgrenze 
gelegenen Zollstellen die Öffnungszeiten der 
gegenüberliegenden Zollstellen des Drittstaates, 
bei Zollstellen für den Eisenbahn-, Post-, Schiffs­
oder Luftverkehr die Bedürfnisse dieser Verkehre 
zu berücksichtigen; außerdem können unterschied­
liche Öffnungszeiten für verschiedene Arten des 
Verfahrens vorgesehen werden. 

(2) Außerhalb der Öffnungszeiten ist auf den 
Amtsplätzen nur die Abfertigung von Waren 
zulässig, die 

1. im Reiseverkehr mitgeführt werden und zu 
nichtkommerziellen Zwecken bestimmt sind 
oder 

2. von öffentlichen Verkehrsunternehmen beför­
dert werden und in ein Versandverfahren 
'übergefühn werden sollen. 

(3) In anderen Fällen können die Zollstellen auf 
Antrag, der während der Öffnungszeiten nach 
Abs. 1 einzubringen ist, außerhalb der Öffnungs-
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zeiten Waren einer vorgesehenen zollrechtlichen 
Bestimmung zuführen, wenn dies vom dafür 
efforderlichen Personal aufwand her vertretbar ist. 

(4) Die Gestellung und Anmeldung von Waren 
durch andere Form der Willensäußerung (Arti­
kel 233 ZK-DVO) ist auch außerhalb der 
Öffnungszeiten zulässig. 

Amtsplatz 

§ 11. (1) Für jede Zollstelle sind nach Maßgabe 
der Bedürfnisse des Warenverkehrs Räume, 
Verkehrs flächen, Umschlageinrichtungen und son­
stige Anlagen als Amtsplatz für die Prüfung 
gestellter Waren zu bestimmen. Bahnhöfe, öffent­
liche Häfen und Länden, Flugplätze, Freizonen 
und Freilager bilden in ihrer gesamten Ausdehnung 
den Amtsplatz einer dort eingerichteten Zollstelle ; 
in ausgedehnten Anlagen hat die Zollstelle unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse des Betreibers 
jene Teile des Amtsplatzes zu bestimmen, in die 
Waren zur Vornahme einer Beschau verbracht 
werden müssen (Beschauplätze). 

(2) Die Ausdehnung des Amtsplatzes sowie die 
Beschauplätze sind durch Anschlag bei der 
Zollstelle kundzumachen. 

(3) Teile der nach Abs. 1 bestimmten Anlagen, 
die von deren Betreiber einem anderen als der 
Zollstelle zur Benutzung überlassen worden sind, 
sind nicht Amtsplatz. 

(4) Als Amtsplatz gelten auch öffentliche 
Verkehrsmittel, in denen die Abfertigung während 
der Fahrt stattfindet. Eine solche Abfertigung ist 
nur zulässig, wennhiefür ein verkehrstechnischer 
Bedarf gegeben ist und diese Art der Abfertigung 
unter Berücksichtigung des Personalstandes und 
des Dienstbetriebes der Zollstelle möglich ist. Die 
Zollstelle hat die Verkehrsmittel, bei denen die 
Voraussetzungen für eine Abfertigung während der 
Fahrt vorliegen, durch Anschlag an ihrer Amtstafel 
kundzumachen. Betrifft die kundgemachte Rege­
lung einen längeren Zeitraum, so ist die Zolls'telle 
trotz der Kundmachung berechtigt, die Abferti­
gung nicht während der Fahrt vorzunehmen, wenn 
der Personalstand oder der Dienstbetrieb diese 
Abweichung erfordert. 

(5) Personen, die den Amtsplatz für nicht der 
Zollbehandlung dienende Zwecke benutzen, haben 
diesen über Verlangen der Zollstelle zu verlassen 
sowie behindernde Sachen zu entfernen, wenn 
durch die zweckwidrige Benutzung die Aufdek­
kung von Zollzuwiderhandlungen erschwert oder 
der Verkehrsfluß behindert oder schutzwürdige 
Interessen von Parteien des Zollverfahrens beein­
trächtigt werden. Im Falle der Weigerung gilt § 5'0 
des Sicherheitspolizeigesetzes mit der Maßgabe, 
daß die dort den Organen des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes eingeräumten Befugnisse und 
Verpflichtungen von den Zollorganen wahrzuneh­
men sind. 

(6) Alle zollamtlichen Amtshandlungen sind, 
sofern sie nicht ihrer Natur nach nur außerhalb 
des Amtsplatzes stattfinden können, auf dem 
Amtsplatz durchzuführen. Die Zollstellen können 
jedoch über Ansuchen fallweise oder für eine 
längere Dauer Abfertigungen außerhalb des Amts­
platzes (Hausbeschauen) bewilligen, wenn dies 
nach dem Personalstand und dem Dienstbetrieb 
des Zollamtes ohne Beeinträchtigung des laufenden 
Abfertigungsdienstes möglich ist. Die Bewilligung 
kann zwecks Sicherung der Einbringung der 
Abgaben und der Kosten von der Leistung einer 
Sicherheit abhängig gemacht werden. 

Mitwirkung im Zollverfahren 

§ 12. (1) Die dem grenzüberschreitenden Eisen­
bahn-, Schiffs-, Luft- oder Postverkehr dienenden 
Einrichtungen sind verpflichtet, die Zollorgane 
während einer Tätigkeit nach § 11 Abs. 4 und 
bei der Hinfahrt zu oder der Rückfahrt von dieser 
Tätigkeit unentgeltlich zu befördern und für eine 
kostenlose Hin- oder Rückfahrt mit anderen zur 
Verfügung stehenden öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu sorgen, wenn eigene nicht vorhanden sind. 

(2) Mitarbeiter der im Abs. 1 genannten 
Einrichtungen können mit Zustimmung des Rechts­
trägers zur Erledigung von Geschäften der 
Zollstelle als deren Organe herangezogen werden, 
wenn sie eine Ausbildung nachweisen können, die 
jener der Zollorgane gleichwertig ist. Diese 
Mitarbeiter unterliegen dabei dem Weisungsrecht 
der für die Zollstelle weisungsbefugreh Organe. 
Eine Vergütung für diese Tätigkeit wird von der 
Zollverwaltung nicht geleistet. 

(3) Mitarbeiter der im Abs. 1 genannten 
Einrichtungen haben Zollzuwiderhandlungen, die 
ihnen in Ausübung ihres Dienstes zur Kenntnis 
kommen, unverzüglich einer Zollstelle anzuzeigen. 

(4) Sicherheitsorgane und Mitarbeiter von 
öffentlichen Verkehrsunternehmen, die im grenz­
überschreitenden Verkehr tätig werden, haben 
zollrechtlich bedeutsame Sachverhalte auf Ersu­
chen der Parteien festzuhalten, wenn kein Zoll­
organ anwesend ist. Die in Betracht kommende 
Zollstelle ist von den Feststellungen unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 

Beistellung von Räumlichkeiten und Anlagen für 
Zollstellen 

§ 13. (1) Die dem grenzüberschreitenden 
Personen- und Warenverkehr, einschließlich Post­
verkehr, oder dem öffentlichen Warenumschlag 
dienenden Einrichtungen sind verpflichtet, in ihren 
Betriebsstätten die erforderlichen Abfertigungs­
räume, Lagerräume, Lagerplätze und Anlagen 

1815 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 32

www.parlament.gv.at



8 1815 der Beilagen 

sowie deren Einrichtung für die dort eingerichteten 
Zollstellen bereitzustellen. Die genannten Einrich­
tungen haben weiters diesen Zollstellen die Amts­
räume und die für die Zollorgane notwendigen 
Aufenthalts- und übernachtungsräume, samt den 
Nebenräumen, in der entsprechenden Anzahl, 
Größe und Ausstattung zur Verfügung zu stellen 
und für eine zur zweckmäßigen und einfachen 
Durchführung der Aufgaben dieser Zollstellen 
erforderlichen Lage aller dieser Räume, Plätze 
und Anlagen im Rahmen ,der technischen Möglich­
keiten zu sorgen. Wird zwischen dem Verpflichte­
ten und der Zollverwaltung keine Einigung erzielt, 
so hat der Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffent­
licheWirtschaft urid Verkehr über Bestehen und 
Ausmaß der Verpflichtung mit Bescheid abzuspre­
chen. Die Verpflichtungen nach dem ersten und 
zweiten Satz schließen die Verpflichtung ein, die 
Räume, Plätze und Anlagen in gutem Zustand zu 
erhalten und für ihre Reinigung, Beheizung, 
Beleuchtung und Belüftung sowie für die sonst zu 
ihrer Benutzbarkeit erforderlichen Leistungen zu 
sorgen. 

(2) Soweit der nach Abs. 1 Verpflichtete nicht 
schon nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften 
des Bundes Anspruch auf eine Vergütung hat, sind 
ihm die aus der Erfüllung der Verpflichtung nach 
Abs. .1 zweiter Satz erwachsenden Selbstkosten 
auf Antrag von der Zollbehörde zu vergüten; zur 
Vereinfachung der Abrechnung können hiefür 
auch auf Grund der durchschnittlichen Selbst­
kosten berechnete Pauschalsätze angewendet 
werden. Wird zwischen dem Verpflichteten und 
der Zollbehörde keine Einigung erzielt, so hat der 
Bundesminister für Finanzen über den Kostener­
satzmit Bescheid abzusprechen. 

Bewaffnung und Zwangsbefugnisse 

§ 14. (1) Soweit es für die Ausübung besonderer 
Aufgaben der Zollorgane oder zu ihrem eigenen 
Schutz erforderlich ist, sind den betroffenen 
Zollorganen Dienstwaffen zur Verfügung zu 
stellen. 

(2) Beim Waffengebrauch haben die Zollorgane 
die im Waffengebrauchsgesetz 1969, ausgenommen 
in dessen §§ 11 bis 14, den Organen der 
öffentlichen Sicherheit eingeräumten Befugnisse 
und Verpflichtungen wahrzunehmen. Der mit 
Lebensgefährdung verbundene Gebrauch einer 
Waffe gegen Menschen und der scharfe Einsatz 
eines Diensthundes gegen Menschen sind auch zur 
Erzwingung der rechtmäßigen Festnahme oder zur 
Verhinderung des Entkommens einer rechtmäßig 
festgehaltenen Person zulässig, die überwiesen oder 
dringend verdächtig ist, ein vorsätzliches Finanz­
vergehen, ausgenommen eine Finanzordnungswid­
rigkeit, begangen zu haben, wenn Grund zu der 
Annahme besteht, daß sie eine Waffe oder ein 

anderes Mittel, dessen Wirkung der einer Waffe 
gleichkommt, bei sich führen und zum Widerstand 
benützen könnte. 

(3) Versucht eine von Zollorganen vorschrifts­
mäßig angerufene Person sich der Amtshandlung 
durch die Flucht in ein Gebäude, in einen anderen 
geschlossenen Raum oder auf ein zum Hauswesen 
gehöriges, eingefriedetes Grundstück zu entziehen, 
so sind die Zollorgane bei Gefahr im Verzug ohne 
Einholung einer besonderen Ermächtigung befugt, 
zu fordern, daß das Gebäude, der geschlossene 
Raum oder das zum Hauswesen gehörige einge­
friedete Grundstück, wenn sie gesperrt sind, 
geöffnet und den Zollorganen der Eintritt 
ermöglicht wird, um die entflohene Person samt 
den allenfalls mitgeführten Waren anzuhalten und 
der gesetzlichen Amtshandlung zu unterziehen. 
Wird die Öffnung verweigert, so sind . die 
Zollorgane befugt, die Öffnung zu bewirken. 
über die Gründe und das Ergebnis der Amts­
handlung ist dem Betroffenen auf sein Verlangen 
sofort oder zumindest binnen 24 Stunden eine 
Bescheinigung auszufolgen, 

Zollwache 

§ 15. (1) Die Zollwache ist ein uniformierter, 
bewaffneter Wachkörper des Bundes. 

(2) Der Zollwache obliegt die überwachung der 
Zollgrenze und die überwachung des Warenver­
kehrs über die Zollgrenze. Bei dieser überwachung 
gesetzte Amtshandlungen von Zollwacheorganen 
sind dem Hauptzollamt zuzurechnen, in deren 
Bereich die Zollwachabteilung errichtet ist. 

(3) Zollwacheorgane können auch als Organe 
der Zollbehörden herangezogen werden; dabei 
haben sie die den Zollorganen nach dem Zollrecht 
zuk~mmenden Befugnisse und Pflichten wahr­
zunehmen. 

(4) Für die Organisation und den Inspizierungs­
.dienst der Zollwache sind im Bundesministerium 
für Finanzen und bei den Finanzlandesdirektionen 
Angehörige der Zollwache heranzuziehen. Inner­
halb des Bereiches einer Finanzlandesdirektion 
können auf Grund örtlicher Erfordernisse Außen­
steIlen (Abschnittsinspektorate) errichtet werden, 
denen der Einsatz der Zollwache für Aufgaben 
nach Abs. 2 und nach § 8 in den ihnen zuge­
wiesenen Gebietsteilen obliegt. Für die Wahr­
nehmung der Aufgaben nach Abs. 2 und nach § 8 
sind Zollwachabteilungen einzurichten und ihnen 
entsprechende Gebietsteile zuzuweisen. 
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Abschnitt C 

Zollaufsicht 

Grundsätzliche Bestimmung 

§ 16. (1) Die Zollaufsicht umfaßt die Maß­
nahmen der zollamtlichen überwachung, der 
zollamtlichen Prüfungen, der amtlichen Aufsicht, 
die Zollaufsicht über das Gebiet in unmittelbarer 
Nähe der Zollgrenze und die sonstigen in diesem 
Abschnitt vorgesehenen Maßnahmen. 

(2) In Ausübung der Zollaufsicht ist § 143 der 
Bundesabgabenordnung sinngemäß . anzuwenden, 
auch wenn sich die Auskunft nicht auf die für die 
Abgabenerhebung maßgeblichen Tatsachen 
bezieht. 

Zollamtliche überwachung 

§ 17. (1) Der zollamtlichen. überwachung 
unterliegen Waren, wenn 

1. dies im Zollkodex, in sonstigen gemein­
schaftsrechtlichen Rechtsakten oder in ande­
ren bundesgesetzlichen Bestimmungen vorge­
sehen ist oder 

2. die Waren Verboten oder Beschränkungen 
hinsichtlich des Besitzes oder der Verbrin­
gung (Beförderung) im Verkehr über die 
Grenzen des Anwendungsgebietes unterlie­
gen. 

(2) Der zollamtlichen überwachung unterliegen 
auch Behältnisse und Beförderungsmittel, bei denen 
Grund zur Annahme besteht, daß sich in ihnen in 
Abs. 1 angeführte Waren befinden. 

Amtliche Aufsicht 

§ 18. (1) Der amtlichen Aufsicht unterliegen 
Betriebe, in welchen in §17 Abs. 1 angeführte 
Waren hergestellt, be- oder verarbeitet oder 
gelagert werden. 

(2) Die amtliche Aufsicht umfaßt die in der 
Bundesabgabenordnung vorgesehenen Maßnahmen 
und die in diesem Abschnitt geregelten besonderen 
Maßnahmen. 

Zollaufsicht über das Gebiet in unmittelbarer Nähe 
der Zollgrenze 

§ 19. (1) Die Errichtung von Baulichkeiten und 
Einfriedungen sowie die Anlegung von Verkehrs­
wegen in unmittelbarer Nähe der Zollgrenze 
bedarf der Zustimmung der Finanzlandesdirek­
tion. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn durch 
diese Baulichkeiten und Anlagen die Grenzüber­
wachung und die Verhinderung von Zollzuwider­
handlungen nicht erschwert werden. Ohne Zustim­
mung der Finanzlandesdirektion hergestellte Anla­
gen sind unbeschadet der sonstigen Rechtsfolgen 
vom Eigentümer unverzüglich zu beseitigen. . 

(2) Die Entfernung von Anlagen, die sich in 
unmittelbarer Nähe der Zollgrenze befinden und 
ihrer überwachung dienen, bedarf der Zustimmung 
der Finanzlandesdirektio'n. Die Zustimmung ist zu 
erteilen, wenn durch die Entfernung der Anlagen 
die Grenzüberwachung und die Verhinderung von 
Zollzuwiderhandlungen nicht erschwert werden. 

(3) Die Zollorgane sind befugt, zur Verhin­
derung von Zollzuwiderhandlungen Personen, die 
sich ohne erkennbaren gerechtfertigten Grund in 
unmittelbarer Nähe der Zollgrenze aufhalten, zum 
Verlassen dieses Gebietes aufzufordern. 

Zollstraßen 

§ 20. (1) Waren dürfen, soweit im Zollrecht 
nicht Ausnahmen zugelassen sind, nur auf Zoll­
straßen über die Zollgrenze verbracht werden. 

(2) Zollstraßen sind die nachstehend genannten 
Verkehrswege zwischen der Zollgrenze und der an 
diesem Verkehrsweg gelegenen Zollstelle, bei der 
die Verpflichtung nach Artikel 38 Abs. 1 Buch­
stabe a ZK zu erfüllen ist: 

1. öffentliche Eisenbahnlinien, die über die 
Zollgrenze führen; 

2. öffentliche Häfen und Länden an Gewässern, 
durch di~ die Zollgrenze verläuft, sowie ihre 
Zufahrten; 

3. Land- und Wasserstraßen, die über die 
Zollgrenze' führen und an denen .eine 
Zollstelle, ausgenommen ein Zollposten, 
errichtet ist; diese Straßen sind vom Bundes­
minister für Finanzen im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen und, wenn ihr Verlauf 
ansonsten unklar wäre, von den Finanz­
landesdirektionen durch Tafeln zu kennzeich­
nen. 

(3) Zollstraßen sind ferner Rohrleitungen und 
elektrische Leitungen, die über die Zollgrenze 
führen. 

( 4) Der Weg auf der Zollstraße muß ohne 
Abweichung, ohne Verzögerung und ohne Ände­

, rung der Ladung zurückgelegt werden, sofern 
nicht die Finanzlandesdirektion für öffentliche 
Verkehrsunternehmen aus Betriebsgründen Aus­
nahmen gestattet. Durch unvorhergesehene Ereig­
nisse oder durch natürliche Einflüsse auf der 
Zollstraße eingetretene Beförderungsunterbrechun­
gen oder Änderungen der Ladung sind der 
Zollstelle sofort anzuzeigen, 

(5) Die Finanzlandesdirektion kann für Zeiten 
geringen Verkehrs die Verbringung von Waren 
über die Zollgrenze auf Zollstraßen im Sinn des 
Abs. 2 Nr. 3 untersagen oder dort nur den 
Grenzübertritt mit Waren zulassen, die durch 
andere Formen d~r Willensäußerung (Artikel 233 
ZK~DVO) angemeldet werden können und keinen 
Verboten und Beschränkungen unterliegen, wenn 
den Bedürfnissen des grenzüberschreitenden Ver-

2 
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kehrs über nahe gelegene andere Zollstraßen oder 
Nebenwege ausreichend Rechnung getragen ist. 
Solche Verordnungen sind durch Anschlag an der 
betreffenden Zollstraße und beim Gemeindeamt 
der Ortsgemeinde, in deren Gebiet sich die 
Zollstraße befindet, kundzumachen. 

N ebenwegverkehr 

§ 21. (1) Außerhalb von Zollstraßen ist der 
Verkehr über die Zollgrenze (Nebenwegverkehr) 
zulässig für 

a) Reisende, die nur Waren mit sich führen, die 
durch andere Formen der Willensäußerung 
(Artikel 233 ZK-DVO) angemeldet werden· 
können und keinen Verboten und Beschrän­
kungen unterliegen, unter Einhaltung der 
von der Finanzlandesdirektion bestimmten 
Überwachungsmaßnahmen; 

b ) Waren, die anläßlich eines Elementarereig­
nisses oder Unfalles geborgen werden; nach 
der Bergung sind die Waren sobald wie 
möglich der nächsten Zollstelle zu gestellen. 

(2) Die Finanzlandesdirektionen können auch in 
anderen als den im Abs. 1 angeführten Fällen einen 
Nebenwegverkehr zulassen; dabei haben sie die 
zur Einhaltung der Zollvorschriften notwendigen 
Überwachungsmaßnahmen und, wenn die Ein­
bringung der Abgaben gefährdet wäre, auch die 
Leistung einer Sicherheit anzuordnen. 

(3) Verordnungen nach Abs. 1 Buchstabe a oder 
Abs. 2 sind durch Anschlag beim Gemeindeamt der 
Ortsgemeinde, in deren Gebiet sich der Nebenweg 
befindet, kundzumachen. 

Allgemeine Maßnahmen der Zollaufsicht 

§ 22. (1) Die Zollorgane sind zur Ausübung der 
Zollaufsicht befugt, 

1. an Orten, die nicht mehr als 15 Kilometer 
von der Zollgrenze entfernt sind, Wege, 
Grundstücke und Baulichkeiten jederzeit 
ungehindert zu betreten oder auf vorhande­
nen dafür geeigneten Wegen zu befahren, 
auch wenn dies sonst der Allgemeinheit 
untersagt ist; im Fall der Verfolgung einer 
vorschriftsmäßig angerufenen Person ist das 
Verlassen dieser Wege zulässig. Diese 
Berechtigung gilt auch für eingefriedete, 
nicht in unmittelbarer Verbindung mit W ohn­
gebäuden stehende Grundstücke, wie 
umzäunte Fluren und Wildparke, sowie zum 
Hauswesen gehörige, jedoch nicht geschlos­
sene Räumlichkeiten oder eingefriedete 
Grundstücke, wie offene Höfe und Lager­
plätze. Den Zollorganen ist ohne Zustim­
mung des Besitzers das Betreten von W ohn­
gebäuden und den mit ihnen in unmittelbarer 
Verbindung stehenden geschlossenen Räumen 
oder eingefriedeten Grundstücken sowie der 
zum Hauswesen gehörigen, jedoch mit 

Wohngebäuden nicht unmittelbar verbunde­
nen geschlossenen Räumlichkeiten, wie Kel­
ler, Scheunen u. dgl., untersagt; 

2. Personen anzuhalten und körperlich zu 
durchsuchen, wenn Grund zur Annahme 
besteht, daß sie Waren bei sich verborgen 
halten, die der zollamtlichen Überwachung 
unterliegen; 

3. Beförderungsmittel anzuhalten und zu durch­
suchen sowie Behältnisse und Waren zu 
untersuchen; 

4. über die Beachtung der Zollvorschriften 
Auskünfte zu verlangen sowie Zoll-, Fracht­
und sonstige Papiere einzusehen. 

(2) Ist die Ausübung der Befugnis nach Abs. 1 
NI. 2 und 3 an Ort und Stelle nicht tunlich, so hat 

. sie bei der nächstgelegenen der Zollverwaltung zur 
Verfügung stehenden Einrichtung zu erfolgen, 
welche die dafür erforderlichen Voraussetzungen 
bietet. Dies gilt für körperliche Durchsuchungen 
auch dann, wenn es die angehaltene Person 
verlangt. Bei der Durchsuchung von Personen 
sind § 31 Abs. 2 Z 6 und § 40 Abs. 4 des 
Sicherheitspolizeigesetzes sinngemäß anzuwenden. 

Führung von Aufzeichnungen 

§ 23. Cl) Personen, 
1. die im Rahmen ihrer gewerblichen oder 

beruflichen Tätigkeit als Abgabepflichtige 
oder Haftende (§ 77 BAO) hinsichtlich von 
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben in Betracht 
kommen oder sonst am Warenverkehr über 
die Grenze des Anwendungsgebietes hinsicht­
lich der der zollamtlichen Überwachung 
unterliegenden Waren beteiligt sind oder 

2. denen im Rahmen des Zollrechts Begünsti­
gungen oder Verfahrenserleichterungen 
zustehen, die an ein Verhalten dieser 
Personen gebunden sind, oder 

3. die die Erteilung eines Nachweises zur 
Anwendung von Zollpräferenzmaßnahmen 
(Präferenznachweis) beantragen oder einen 
solchen oder eine Lieferantenerklärung aus­
stellen, 

treffen besondere. Aufzeichnungspflichten. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben alle 
amtlichen Belege über die Durchführung des 
Zollverfahrens und ihre die zollrechtlich bedeutsa­
men Vorgänge betreffen.den kaufmännischen und 
sonstigen Belege (wie Handelsrechnungen, Fracht­
rechnungen, Präferenznachweise, Lieferantenerklä­
rungen) sowie die diesbezüglichen Bücher und 
Aufzeichnungen nach einer zeitlichen und sach­
lichen Ordnung so zu bezeichnen und durch drei 
Jahre aufzubewahren, daß deren Vollständigkeit 
und Zusammengehörigkeit ohne besonderen Auf­
wand und ohne wesentliche zeitliche Verzögerung 
festgestellt werden kann. Werden Belege einem 
anderen weitergegeben, so ist dies in den Auf-
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zeichnungen festzuhalten; von Belegen, die in das 
Ausland weitergegeben werden, sind Kopien 
aufzubewahren. 

(3) Der Anmelder hat den inländischen Versen­
dern oder Empfängern von Waren, denen er keine 
Belege über die Durchführung des Zollverfahrens 
weitergeben kann, die Daten der zollrechtlichen 
Behandlung der Waren schriftlich bekanntzugeben. 

Nachschauen 

§ 24. (1) In Ausübung der Zollaufsicht sind die 
Zollbehörden befugt, bei den in § 23 Abs. 1 
genannten Personen Nachschauen vorzunehmen. 
Die Nachschau kann die Einsichtnahme in die 
betrieblichen oder sonstigen Aufzeichnungen und 
Belege über zollrechtlich bedeutsame Vorgänge, 
die Prüfung von Waren und die Prüfung und 
Untersuchung von im grenzüberschreitenden Ver­
kehr eingesetzten Umschließungen und Beförde­
rungsmitteln einschließen. Für die Prüfung von 
Waren gelten die 'Bestimmungen des Zollkodex 
über die Beschau. Die mit der Vornahme der 
Nachschau betrauten Organe haben sich zu Beginn 
der Amtshandlung unaufgefordert über ihre Person 
auszuweisen und den Prüfungs auf trag, der den 
Gegenstand der Nachschau zu umschreiben hat, 
vorzuweisen. Gegen den Prüfungs auf trag ist ein 
abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(2) Zur Anordnung von Nachschauen nach 
Abs. 1 ist, soweit die Nachschau im Rahmen einer 
zollrechtlichen Bewilligung erfolgt, die Zollbehörde 
zuständig, die diese Bewilligung erteilt hat, im 
übrigen das Hauptzollamt der Finanzlandesdirek­
tion, in deren Bereich der Betroffene einen 
Wohnsitz oder den Sitz, die Hauptverwaltung 
oder eine dauernde Niederlassung hat, 

(3) Kann der Ausführer oder Lieferant der 
betroffenen Waren den Zollbehörden bei einer 
Nachschau zur Prüfung von Präferenznach';';'eisen 
oder Lieferantenerklärungen das Zutreffen der 
Erfordernisse für die Anwendung der Zollpräfe­
renzmaßnahmen nicht nachweisen, so gilt der 
Präferenznachweis oder die Lieferantenerklärung 
als zu Unrecht erteilt oder ausgestellt. über das 
Ergebnis einer solchen Prüfung ist eine Nieder­
schrift aufzunehmen. über Antrag des Geprüften 
ist in einem Bescheid festzustellen, zu welchem 
Ergebnis die Prüfung geführt hat; der Antrag ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme der 
Niederschrift zu stellen. 

Abgabenbehördliche Prüfungen 

§ 25. (1) Die Zollbehörden können abgabenbe­
hördliche Prüfungen (§§ 147 bis 151 der Bundes­
abgabenordnung) bei den in § 23 Abs. 1 genannten 
Personen auch dann durchführen, wenn diese nicht 
abgabepflichti~ sind. 

(2) Bei Prüfungen nach Abs. 1 kommen den 
Zollbehörden und deren Organen die in den 
Abgabenvorschriften enthaltenen Befugnisse zu 
abgabenbehördlichen Prüfungen sqwie die in 
diesem Abschnitt geregelten besonderen Befug­
msse zu. 

Beschlagnahme von Waren 

§ 26 .. (1) Die Zollorgane sind bei Gefahr im 
Verzug befugt, Waren zu beschlagnahmen, wenn 

1. dies zur Ausübung der zollamtlichen Über­
wachung erforderlich ist und andere in 
diesem Bundesgesetz vorgesehene Maßnah­
men zur Gewährleistung der zollamtlichen 
überwachung nicht möglich oder nicht 
tunlich sind, oder 

2. ohne diese Beschlagnahme die Abnahme von 
Gegenständen, auf deren Verfall oder Ein­
ziehung rechtskräftig . erkannt worden ist, 
oder die Einbringung von gemeinschaftlichen 
oder bundesrechtlich geregelten öffentlichen 
Abgaben und Nebenansprüchen zu diesen 
oder von Geldstrafen, Wertersatzstrafen oder 
Kosten eines Finanzstrafverfahrens gefährdet 
wären, oder 

3. diese Waren als Beweismittel in einem 
Verfahren zur Erhebung von Einfuhr- oder 
Ausfuhrabgaben benötigt werden und ohne 
diese Beschlagnahme zu befürchten ist, daß 
sie ansonsten' für dieses Verfahren nicht zur 
Verfüg~ng stehen. 

(2) Ohne Gefahr 1m Verzug darf eme 
Beschlagnahme nur in den Fällen des Abs. 1 
Nrn. 1 und 3 und nur auf Grund einer Entschei­
dung des Hauptzollamtes vorgenommen werden. 

(3) Die abgenommenen Waren sind ohne 
unnötigen Aufschub der Behörde, die für die 
weiteren Maßnahmen zuständig ist, abzuliefern. Ist 
die Ablieferung nicht möglich, so ist diese Behörde 
unverzüglich von der Beschlagnahme in Kenntnis 
zu setzen. Für Maßnahmen der Zollbehörden 
gelten' die §§ 90 Abs. 1, 91 und 92 des 
Finanzstrafgesetzes sinngemäß. 

(4) Befinden sich im Zeitpunkt der Beschlag­
nahme die Waren in einem Beförderungsmittel, so 
karin dieses zur Beförderung der Waren an einen 
für die Verwahrung geeigneten Ort verwendet 
werden, wenn eine Umladung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

Nämlichkeitszeichen, Zollverschluß 

. § 27. (1) Zur Ausübung der zollamtlichen 
überwachung können Waren mit Nämlichkeits­
zeichen versehen oder unter Verschluß gelegt 
werden. Ausländische Zollverschlüsse sowie priva­
te Verschlüsse können statt eigener Verschlüsse 
anerkannt werden, wenn sie dieselbe Sicherung 
gewährleisten, und sind sodann den Verschlüssen 
im Sinn des ersten Satzes gleichgestellt. 
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(2) Durch die Verwendung von Verschlüssen 
und Nämlichkeitszeichen dürfen die Waren nicht 
beschädigt und die zulässige Verwendung der 
Waren nicht beeinträchtigt werden. 

(3) An Packstücken, Laderäumen und Räum­
lichkeiten dürfen Verschlüsse nur angebracht oder 
anerkannt werden, wenn damit gewährleistet ist, 
daß Waren weder eingebracht noch entnommen 
werden können, ohne den Verschluß zu verletzen 
oder sonst sichtbare Spuren am Verschluß oder an 
den Wandungen zu hinterlassen. 

(4) Soweit dies in völkerrechtlichen Vereinba­
rungen vorgesehen ist, kann für Beförderungsmit­
tel, die im Verkehr über die Zollgrenze eingesetzt 
werden, das Vorliegen der Voraussetzungen des 
Abs. 3 allgemein durch Ausstellung eines Ver­
schluß anerkenntnisses festgestellt werden. Für die 
Ausstellung ist das Hauptzollamt der finanzlandes­
direktion zuständig, in deren Bereich der Antrag­
steller seinen Wohnsitz oder Sitz hat. 

überwachung bei Begünstigungen 

§ 28. Wenn Begünstigungen oder Verfahrens­
vereinfachungen in Anspruch genommen werden, 
hat die Zollbehörde die Befugnis, 

1. dem Begünstigten die für eine einfache und 
kostensparende Ausübung' der Zollaufsicht 
notwendigen Anordnungen zu erteilen über 
a) den Bezug, die Be- oder Verarbeitung, die 

Verwendung, den Absatz und die Lage­
rung der den Gegenstand der Begünsti­
gung oder Verfahrensvereinfachung bil­
denden Waren und der Erzeugnisse aus 
ihnen, 

b) die Führung von besonderen Aufzeich­
nungen über zollrechtlich bedeutsame 
Vorgänge oder Tatsachen sowie die 
Ablage diesbezüglicher Belege und deren 
Vorlage an die Zollbehörde, 

c) die Abschließung der Betriebsstätte oder 
Betriebsräume, in denen sich Waren 
befinden, die Gegenstand der Begünsti­
gung oder Verfahrensvereinfachung sind, 
sowie ihrer Einrichtungen; 

2. im Fall von Begünstigungen oder Verfahrens­
vereinfachungen, deren Ausübung Kenntnisse 
und Erfahrungen hinsichtlich der im betref­
fenden Verfahren anzuwendenden Rechtsvor­
schriften erfordert, dem Begünstigten aufzu­
tragen, einen Verantwortlichen zu bestellen, 
der über solche Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügt und Gewähr für die Einhaltung der 
Zollvorschriften bietet; 

3. die Betriebsstätte, in der die Begünstigung 
oder Verfahrensvereinfachung ausgeübt wird 
oder die Waren aufbewahrt werden, unter 
ständige überwachung zu stellen, wenn auf 
andere Weise die Einhaltung von Bedingun-

gen oder Auflagen für die Gewährung der 
Begünstigung oder Verfahrensvereinfachung 
nicht überwacht werden kann; 

4. den Verantwortlichen abzulehnen, wenn er 
den Erfordernissen der Nr. 2 nicht entspricht. 

überwachung bei Verboten und Beschränkungen 

§ 29. (1) Die Zollbehörden und die Zollorgane 
haben an der Vollziehung von Verboten und 
Beschränkungen des Besitzes, der Verbringung 
oder der Verwendung von Waren im Verkehr über 
die Grenzen des Anwendungsgebietes nach Maß­
gabe der nachstehenden Absätze mitzuwirken, 
selbst wenn ihnen dies in den die einzelnen 
Verbote oder Beschränkungen betreffenden 
Rechtsvorschriften nicht eigens aufgetragen und 
der Bundesminister für Finanzen nicht zur Voll­
ziehung dieser Rechtsvorschriften zuständig ist. 

(2) Wird eine Ware, die einem Verbot oder 
einer Beschränkung im Sinn des Abs. 1 unterliegt 
oder von der nach den Umständen des Falles 
anzunehmen ist, daß sie einem solchen Verbot oder 
einer solchen Beschränkung unterliegt, zu einem 
Zollverfahren angemeldet oder sonst bei Anwen­
dung des Zollrechts entdeckt, so ist unbeschadet 

. der Annahme der Anmeldung die unzulässige 
Verfügung über die Ware zu untersagen. Abwei­
chende Regelungen der Aufgaben und Befugnisse 
der Zollverwaltung und ihrer Organe in diesen 
Fällen bleiben unberührt. 

(3) Zur Verhinderung einer unzulässigen Verfü­
gung sind die Zollorgane bei Gefahr im Verzug 
befugt, die Ware zu beschlagnahmen. §26 Abs. 3 
und 4 ist anzuwenden. 

(4) Die befaßten Zollbehörden und Zollorgane 
sind überdies befugt, in den Fällen der Abs. 2 bis 3 
auch die zur Beweissicherung und zur Aufklärung 
des Falles notwendigen Maßnahmen zu setzen 
oder, wenn dies nicht möglich ist, die zur 
Verfolgung von Zollzuwiderhandlungen zuständi­
ge Zollbehörde zu verständigen, die sodann diese 
Maßnahmen zu setzen hat, auch wenn andere 
Behörden oder Gerichte zur Verfolgung und 
Bestrafung der Zuwiderhandlung zuständig sind. 
Weitergehende gesetzliche Regelungen über die 
Zuständigkeit der Zollbehörden bei der Verfolgung 
von Zuwiderhandlungen gegen Verbote und 
Beschränkungen des Warenverkehrs bleiben unbe­
rührt. 

überwachung bei öffentlichen Beförderungsunter­
nehmen 

§ 30. Die dem linienmäßigen Verkehr über die 
Zollgrenze dienenden Unternehmen sowie die 
Betreiber von Flughäfen, Häfen und ähnlichen 
Einrichtungen sind verpflichtet, die für die Durch­
führung des Zollverfahrens in den Grenzstationen 
notwendigen Absperr- und Sicherungsmaßnahmen 
zu treffen und durch ihre Bediensteten an diesen 
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Maßnahmen mitzuwirken. Sie haben überdies bei 
der Erstellung ihrer Fahrpläne auf die für die 
Abfertigung erforderlichen Aufenthalte Bedacht zu 
nehmen, die Fahrpläne rechtzeitig bekanntzugeben 
und jede Änderung der Fahrpläne, jede Abwei­
chung von den Fahrplänen sowie die Ankunft und 
die Abfahrt von außerplanmäßigen Fahrzeugen 
zeitgerecht der zuständigen Zollstelle bekanntzuge­
ben. 

überwachung im Luftverkehr 

§ 3'1. (1) Aus Drittstaaten eingeflogene oder zum 
Abflug nach Drittstaaten bestimmte Luftfahrzeuge 
dürfen im Anwendungsgebiet nur landen oder 
abfliegen 

1. auf einem Flugplatz, auf dem eine Zollstelle 
eingerichtet ist (Zollflugplatz), oder 

2. außerhalb eines solchen Flugplatzes nach 
Maßgabe des § 21 Abs. 1 und 2 sowie zur 
oder nach Hilfeleistung bei Elementarereig­
nissen oder Unglücksfällen. 

(2) Vor der Landung und nach dem Abflug im 
Sinn des Abs. 1 dürfen aus dem Luftfahrzeug im 
Anwendungsgebiet Waren nur mit Zustimmung der 
Zollstelle abgeworfen werden. Die Zustimmung ist 
zu erteilen, wenn sichergestellt ist, daß der 
zollamtlichen überwachung unterliegende Waren 
dem vorgesehenen Zollverfahren zugeführt wer­
den. 

(3) Von Notlandungen, Notabwürfen und 
Notabsprüngen ist die nächstgelegene Zollstelle, 
allenfalls im Weg der nächstgelegenen Dienststelle 
der Zollverwaltung, der Sicherheitsbehörden, der 
Bundespolizei oder der Bundesgendarmerie, zu 
verständigen. Zur Wahrung der zollamtlichen 
überwachung sind einschreitende Zoll- oder 
Sicherheitsorgane befugt, in die die Waren 
betreffenden Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen 
und das Luftfahrzeug und die Waren unter 
Aufsicht zu nehmen. 

(4) Der Halter eines Zollflugplatzes hat auf 
diesem unter Beachtung diesbezüglichen Gemein­
schaftsrechts Sorge zu tragen, daß ein Bereich 
eingerichtet ist, in dem sich Personen vor der 
Anmeldung von Waren anläßlich der Ankunft aus 
Drittstaaten oder nach der Anmeldung von Waren 
anläßlich des Abflugs nach Drittstaaten oder 
zwischen der Ankunft und dem Abflug aufhalten 
und Waren während dieser Zeiten aufbewahrt 
werden können. Der Verkehr zwischen diesem 
Bereich und dem übrigen Anwendungsgebiet ist 
nur über die von der Zollstelle zugelassenen Zu­
und Abgänge gestattet. Diese sind vom Flugplatz­
halter unter Sperre oder Aufsicht zu halten, soweit 
sie nicht durch Behördenorgane überwacht werden. 
Personen dürfen sich in diesem Bereich nur 
aufhalten, wenn ihnen der Zutritt nach den für 

die Benützung des Zivilflugplatzes geltenden 
Rechtsvorschriften gestattet ist und sie sich als 
berechtigt ausweisen können. 

(5) Wer in dem im Abs. 4 bezeichneten Bereich 
Waren oder Dienstleistungen anbietet, hat dies der 
Zollstelle anzuzeigen. Die Abgabe von~W aren, die 
der zollamtlichen überwachung unterliegen, bedarf 
der Bewilligung der Zollstelle. Diese ist nur zu 
erteilen, wenn der Anbieter Gewähr für die 
Einhaltung der Zollvorschriften bietet und gewähr­
leistet ist, daß die Abgabe von Nichtgemeinschafts­
waren nur an Personen erfolgt, die unmittelbar 
danach im Luftverkehr nacn Drittstaaten reisen 
und keine Gelegenheit haben, die Waren im 
Zollgebiet der Gemeinschaft zu belassen. Bei der 
Abgabe von Waren sind gesetzliche Ausfuhrverbote 
zu beachten. 

überwachung im Schiffsverkehr 

§ 32. (1) Außerhalb von Zollstraßen im Sinn des 
§ 20 Abs. 2 NI. 2 und 3 ist das Anhalten, 
Festmachen und Auslaufen von Wasserfahrzeugen 
im grenzüberschreitenden Verkehr nur nach Maß­
gabe des § 21 Abs. 1 und 2 gestattet. Die 
gesetzlichen Vorschriften über den Grenzübertritt 
von Personen bleiben unberührt. Dies gilt nicht, 
wenn ein Wasserfahrzeug aus' zwingenden nauti­
schen oder betrieblichen Gründen oder zur 
Hilfeleistung bei Elementarereignissen oder 
Unglücksfällen anhalten muß. 

(2) Der Schiffsführer hat die nächstgelegene 
Dienststelle der Zollverwaltung, der Sicherheits­
behörden, der Bundespolizei oder der Bundesgen­
darmerie von Vorgängen im Sinn des Abs. 1 
unverzüglich zu verständigen. 

(3) Für Zwecke von Aufsichtsmaßnahmen nach 
§ 22 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 hat der Schiffsführer 

1. den Zollorganen, wenn sie ihn mit den im 
Schiffsverkehr üblichen Zeichen dazu auffor­
dern, das Betreten und Verlassen des Wasser­
fahrzeuges zu ermöglichen; 

2. die Zollorgane unentgeltlich vom Land zum 
Wasserfahrzeug und zurück zu befördern; 

3. die erforderlichen Hilfsdienste zu leisten und 
für die Sicherheit der Zollorgane und die 
Beleuchtung des Wasserfahrzeuges zu sorgen. 

(4) Der Schiffsführer oder sein Vertreter hat die 
Aufzeichnungen über Art und Menge der mitge­
führten unverzollten Schiffsvorräte (Betriebsmittel 
und Schiffsproviant) auf Verlangen vorzulegen; 
soweit solche Schiffsvorräte im Gewahrsam einer 
anderen Person als dem Halter des Wasserfahr­
zeuges mitgeführt werden, trifft diese Verpflich­
tung den Inhaber. Für persönliche Vorräte von 
Besatzungsmitgliedern bedarf es keiner Aufzeich­
nungen. 
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(5) Nichtgemeinschaftswaren, einschließlich sol­
che aus dem Schiffsproviant, dürfen vor dem ersten 
Anlegen und nach dem letzten Ablegen im 
Zollgebiet an Reisende (Passagiere und Besat­
zungsmitglieder) abgegeben werden. Bei der 
Einreise sind diese Waren, sofern sie nicht 
verbraucht sind,. vom Reisenden beim ersten 
Anlegen dem -Zollamt zu gestellen, sofern im 
Zollrecht keine Ausnahme zugelassen ist. 

(6) Waren, die dem Schiffsführer zur Beförde­
rung in Gewahrsam - übergeben wurden, können 
wie Schiffsvorräte behandelt werden. 

Besondere Verkehrs beschränkungen 

§ 33. (1) Die Bundesregierung kann für Teile 
des Anwendungsgebietes besondere Verkehrsbe­
schränkungen anordnen, wenn dort der Schmuggel 
in bedrohlicher Weise überhand genommen hat. 

(2) Diese Beschränkungen bestehen in nachste­
henden Maßnahmen, die einzeln oder zusammen 
angeordnet werden können: 

1. Waren, die hauptsächlich Gegenstand des 
Schmuggels sind, müssen während der 
Beförderung mit der Bestätigung der Zoll­
stelle über die Zollbehandlung oder mit einem 
Transportschein, aus dem der Herkunfts- und 
Bestimmungsort sowie der Beförderungsweg 
der Waren ersichtlich sind, gedeckt sein. 

2. Die unter NI. 1 genannten Waren, insbe­
sondere Tiere, unterliegen einer besonderen 
Kennzeichnung oder der Anmeldung und 
Abmeldung für ein amtliches Verzeichnis. 

3. Handels-, Gewerbe- sowie land- und forst­
wirtschaftliche Betriebe müssen die unter 
Nr. 1 genannten Waren, sofern es sich um 
neue Waren, um Tiere und Verbrauchsgüter 
handelt, an bestimmten, der Nachschau der 
Zollstelle zugänglichen Orten aufbewahren, 
diese Waren durch Zoll- oder Bezugspapiere 
gedeckt halten, über Zugang und Abgang 
besondere, der Zollstelle zugängliche Auf­
schreibungen führen und ihre Vorräte auf 
bestimmte Höchstmengen beschränken. 

(3) Von den Beschränkungen nach Abs. 2 sind 
jedenfalls ausgenommen: 

1. Beförderungen von Waren durch öffentliche 
Verkehrsunternehmen oder durch die Post; 

2. Beförderungen geringfügiger Warenmengen, 
soweit es sich dabei nicht um die Versendung 
im Rahmen eines Gewerbebetriebes handelt; 

3. Warenbewegungen auf Zollstraßen; 
4. Warenbewegungen innerhalb einer Ortschaft; 
5. Beförderungen von land- und forstwirtschaft­

lichen Erzeugnissen innerhalb eines land­
oder forstwirtschaftlichen Betriebes; 

6. der Auf- und Abtrieb von Weidetieren, wenn 
die Almweiden mit dem Gebiet eines 
Drittstaates in keiner für den Viehtrieb 
benutzbaren Verbindung stehen. 

Mitwirkung an Finanzstrafverfahren 

§ 34. Die Zollorgane haben, unbeschadet ihrer 
sonstigen Aufgaben, auch Zollzuwiderhandlungen 
zu verhindern, aufzudecken und deren nähere 
Umstände zu erforschen. Ihre Befugnisse richten 
sich dabei nach dem Finanzstrafgesetz. Bei 
gerichtlich zu ahndenden Zollzuwiderhandlungen 
dürfen die Zollorgane bei Gefahr im Verzug 
Hausdurchsuchungen auch ohne richterlichen 
Befehl vornehmen. 

Behinderung der Zollaufsicht 

§ 35. (1) Jedermann ist verpflichtet, den von den 
Zollorganen in Wahrung ihrer gesetzlichen Auf­
gaben ergangenen Anordnungen Folge zu leisten. 
Wer sich trotz vorausgegangener Abmahnung 
gegenüber einem Zollorgan, während dieses seine 
gesetzlichen Aufgaben wahrnimmt, aggressiv ver­
hält und dadurch eine Amtshandlung behindert, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbe­
reich einer Bundespolizeibehörde von dieser, mit 
Geldstrafe bis zu 3 000 S zu bestrafen. Anstelle 
einer Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender 
Umstände eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, 
im Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen 
verhängt werden. Den Zollorganen kommen dabei 
die in den §§ 35 und 36 des Verwaltungsstrafge­
setzes geregelten Befugnisse der Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 
liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet. 

D. Ergänzende Regelungen zur Durchführung des 
Zollkodex 

Zu Art. 4 Nr. 1 ZK 

§ 36. Personenvereinigungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit können im Zollverfahren 
durch gemeinsame Abgabe einer Anmeldung oder 
eines sonstigen Antrags im betreffenden Verfahren 
gemeinsam als Partei auftreten; kommt es in 
diesem Verfahren zum Entstehen einer Zoll­
schuld, so sind sie hinsichtlich dieser Schuld 
Gesamtschuldner. Sie haben einen gemeinsamen 
Zustellungsbevollmächtigten namhaft zu machen 
und ausreichende gemeinsame Aufzeichnungen 
über die den Gegenstand des Verfahrens bilden­
den Vorgänge zu führen. 

Zu Art. 4 Nr. 19 ZK 

§ 37. Die Gestellung von Waren hat in der Form 
zu erfolgen, daß der Zollstelle die Begleitpapiere 
vorgelegt werden; sind keine Begleitpapiere 
vorhanden, so hat derjenige, der die Waren im 
Besitz hat, der Zollstelle mündlich, auf Verlangen 
der Zollstelle auch schriftlich, die zur Feststellung 
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der Warenbeschaffenheit erforderlichen Angaben 
(Artikel 1 Nr. 5 ZK-DVO) zu machen; die 
Zollstelle kann überdies verlangen; daß ihr die 
Waren vorgeführt werden. 

Zu Art. 5 

§ 38. (1) Die geschäftsmäßige, wenn auch 
unentgeltliche direkte oder indirekte Vertretung 
bei der Abgabe von Zollanmeldungen im Anwen­
dungsgebiet wird im Sinn des Artikels 5 Abs. 2 ZK 
den Spediteuren, den Frachtführern, einschließlich 
der . dem Eisenbahnverkehr oder Postverkehr 
dienenden Einrichtungen, sowie den sonst hiezu 
nach geltendem Recht befugten Personen vorbe­
halten. § 84 BAO ist anzuwenden. 

(2) Im Sinn von Artikel 5 Abs. 5 ZK hat der 
1. direkte Vertreter seine Vertretungsmacht 

nachzuweisen, wenn sie nicht amtsbekannt 
ist oder für den betreffenden Vertreter eine 
abweichende gesetzliche Regelung gilt; 

2. indirekte Vertreter seine Vertretungsmacht 
dadurch glaubhaft zu machen, daß er die auf 
den Vertretenen lautenden Frachtpapiere und 
sonstigen die Waren betreffenden Papiere der 
Zollstelle vorlegt. 

(3) Personen; die im Rahmen eines Unter­
nehmens zur Besorgung von Geschäften eingesetzt 
sind, mit denen gewöhnlich auch Abfertigungen 
verbunden sind, gelten ohne Vorliegen einer 
schriftlichen Vollmacht als zur Vertretung des 
Unternehmens bei der Abfertigung bevollmächtigt 
und befugt; das Fehlen oder eine Beschränkung der 
Vollmacht braucht die Zollbehörde nur dann gegen 
sich gelten lassen, wenn sie davon wußte oder 
vernünftigerweise wissen mußte. 

Zu Art. 11 ZK 

§ 39. Eingaben im Sinn des Artikels 11 ZK 
unterliegen nicht den Stempelgebühren. 

Zu Art. 12 ZK 

§ 40. Zuständige Zollbehörde zur Erteilung 
verbindlicher Zolltarifauskünfte ist der Bundes­
minister für Finanzen. 

Zu Art. 13 ZK 

§ 41. Die Befugnis zur Vornahme von Prüfun­
gen im Sinn des Artikels 13 ZK sowie der Umfang 
dieser Prüfungen richtet sich nach Abschnitt C. 

Zu Art .. 16 ZK 

§ 42. Durch die Regelung des Artikels 16 ZK 
und des § 23 bleiben die sich aus anderen 
Rechtsvorschriften ergebenden Aufbewahrungs­
pflichten unberührt. 

Zu Art. 18 ZK 

§ 43. Der Gegenwert des Ecu in österreichischen 
Schillingen sowie die Gegenwerte von sonstigen im 
Zollrecht in Ecu bestimmten Werten sind vom 
Bundesminister für Finanzen im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. Die Gegenwerte sonstiger Werte 
sind dabei auf volle 100 S zu runden. 

Zu Art. 19 ZK 

§ 44. Soweit die nach Art. 19 ZK oder anderen 
Bestimmungen des Zoll kodex ergehenden Verord­
nungen der Kommission innerstaatlicher Regelun­
gen zu ihrer Anwendung und Durchführung 
bedürfen, sind diese Regelungen vom Bundes­
minister für Finanzen mit Verordnung zu treffen. 

Zu Art. 20 ZK 

§ 45. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat 
auf der Grundlage des Zolltarifs der Europäischen 
Gemeinschaften im Sinn des Artikels 20 Abs. 3 ZK 
einen Österreichischen Gebrauchszolltarif (ÖGebr­
Z1) herauszugeben, der auch die Sätze sonstiger 
Eingangs- und Ausgangsabgaben (§.2) zu enthalten 
hat. Nach Zweckmäßigkeit hat dieser Gebrauchs­
zolltarif auch andere gemeinschaftsrechtliche 
Regelungen gemäß Artikel 2 der KN-VO sowie 
sonstige Rechtsvorschriften, die sich auf die 
Verbringung von Waren über die Zollgrenze oder 
über die Grenze des Anwendungsgebietes bezie­
hen, zu enthalten. Dieser Gebrauchszolltarif stellt 
eine unverbindliche Zusammenstellung ·dieser 
Rechtsvorschriften dar. 

(2) Zollsätze, die 
a) in Erfüllung von völkerrechtlichen Verpflich­

tungen oder von Rechtsakten der Euro­
päischen Gemeinschaften vor ihrer entspre­
chenden Kundmachung angewendet werden 
sollen oder 

b) nicht durch Gemeinschaftsrecht, sondern 
durch die Mitgliedstaaten im gegenseitigen 
Zusammenwirken zu bestimmen sind, 

hat der Bundesminister für Finanzen durch 
Aufnahme in den Gebrauchszolltarif in Wirksam­
keit zu setzen. Der Gebrauchszolltarif ist insoweit 
verbindlich. 

(3) Der Gebrauchszolltarif kann in Form einer 
automatisierten Datenbank erstellt werden. Der 
diesbezügliche Datenverkehr ist durch eine Ver­
ordnung des Bundesministers für Finanzen zu 
regeln. Dabei ist, insbesondere hinsichtlich des 
Umfanges der Zugriffsberechtigung auf Daten und 
des Kostenersatzes, von den Gesichtspunkten der 
Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit auszu­
gehen. Zollsätze im Sinn des Abs. 2 sind in diesem 
Fall jedenfalls auch in Schriftform kundzumachen; 
diese Kundmachungen sind bei allen Finanzlandes­
direktionen und Zollstellen, ausgenommen Zoll­
posten, während der Öffnungszeiten zur unent­
geltlichen öffentlichen Einsicht aufzulegen. 
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(4) Jedermann hat das Recht, gegen Ersatz der 
Gestehungskosten Ablichtungen des Gebrauchszoll­
tarifs oder der Kundmachung von Zollsätzen im 
Sinn des Abs. 2 zu erhalten. 

§ 46. Der Bundesminister für Finanzen hat mit 
Verordnung die Vorschriften für die Verwaltung 
von Zollkontingenten und Zollplafonds im Sinn des 
Artikels 20 Abs. 5 ZK festzulegen. Dabei sind die 
Vorgangsweise in anderen Mitgliedstaaten und die 
Grundsätze der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit 
sowie die Erfordernisse der Datenverarbeitung zu 
beachten. In der Verordnung können besondere 
Anzeigepflichten, die vor der Anmeldung zu 
erfüllen sind, festgelegt werden. 

Zu Art. 21 ZK 

§ 47. Für die Bewilligung einer zolltariflichen 
Abgabenbegünstigung ist das Hauptzollamt jener 
Finanzlandesdirektion zuständig, in deren Bereich 
der Antragsteller seinen normalen Wohnsitz oder 
Sitz hat. 

Zu Art. 27 ZK 

§ 48. (1) Soweit für die Anwendung der 
Präferenzregeln die buchmäßige Trennung vorzu­
nehmen ist oder die Ausstellung von Präferenz­
nachweisen zugelassenen Personen (ermächtigten 
Ausführern) überlassen werden kann, ist für die 
Erteilung der diesbezüglichen Bewilligung das 
Hauptzollamt jener Finanzlandesdirektion zustän­
dig, in deren Bereich der Antragsteller seinen 
normalen Wohnsitz oder Sitz hat. 

(2) Wer Papiere im Sinn des Artikels 216 ZK 
ausfertigt und dadurch bewirkt, daß eine Zoll­
schuld entsteht, hat dies der Zollstelle mit der 
Ausfuhranmeldung der betreffenden Waren, bei 
späterer Ausfertigung unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Präferenznachweise und Anträge auf deren 
Erteilung sind von den Stempelgebühren befreit. 

(4) Österreichische Präferenznachweise, für die 
bestimmte Vordrucke erforderlich sind, sind nur 
gültig, wenn sie auf entsprechenden von der. 
Österreichischen Staatsdruckerei hergestellten V or­
drucken erteilt ode! ausgestellt werden. 

Zu Art. 35 ZK 

§ 49. Umrechnungskurse im Sinn des Artikels 35 
ZK sind die im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
kundgemachten Zollwertkurse. 

Zu Art. 38 ZK 

§ 50. (1) Die Beförderung im Sinn des Artikels 
38 Abs. 1 ZK hat, soweit nicht Ausnahmen von der 
Gestellungspflicht bestehen, zu jener Zollstelle zu 
erfolgen, die an der benutzten Zollstraße gelegen 
oder für den Nebenwegverkehr zuständig ist. 

(2) Im Eisenbahnverkehr gelten abweichend vom 
Abs. 1 die Bestimmungen über das gemeinschaft­
liche Versandverfahren, im Luftverkehr die des 
§ 31 Abs. 1. 

Zu Art. 53 ZK 

§ 51. (1) Zur Anwendung des Artikels 53 Abs. 1 
ZK hat die Zollstelle nach Ablauf der Frist des 
Artikels 49 Abs. 1 Buchstabe b ZK unverzüglich 
dem, der die Ware im Besitz hat, unter Hinweis 
auf die Rechtsfolgen des Abs. 2 eine Nachfrist von 
einem Monat zu setzen. 

(2) Bei ungenütztem Verstreichen der Frist nach 
Abs. 1 oder wenn die vorübergehend verwahrten 
Waren zu verderben drohen, sind die Waren zu 
verwerten. 

(3) Die Verwertung hat unter sinngemäßer 
Anwendung der §§ 37 bis 52 der Abgabenexeku­
tionsordnung über die Verwertung beweglicher 
körperlicher Sachen zu erfolgen. Ist auf Grund der 
im Einzelfall gegebenen besonderen Umstände eine 
solche Verwertung nicht möglich, insbesondere 
weil sich kein Käufer findet, oder würde durch die 
Verwertung nachteilig in die Wettbewerbsverhält­
nisse eingegriffen werden, so können vorüber­
gehend verwahrte Waren dadurch verwertet 
werden, daß sie karitativen Zwecken zugeführt 
werden; der Empfänger steht unter Zollaufsicht. 
Eine Verwertung ist unzulässig, wenn dadurch das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen, Tieren 
oder Pflanzen nachteilig beeinflußt würde. Waren, 
die nicht verwertet werden können, sind zu. 
vernichten oder zu zerstören. 

Zu Art. 56 ZK 

§ 52. Eine Vernichtung oder Zerstörung im Sinn 
des Artikels 56 ZK ist nur nach Maßgabe des § 51 
Abs. 2 und 3 zulässig. 

Zu Art. 57 ZK 

§ 53. Handelt es sich bei Waren im Sinn des 
Artikels 57 ZK um herrenloses Gut, so sind die 
Waren nach den Vorschriften des § 51 Abs. 3 zu 
verwerten. Der § 18 des Finanzstrafgesetzes ist in 
diesen Fällen nicht anzuwenden. Die Veräußerung 
anderer Waren im Sinn des Artikels 57 ZK ist nur 
zulässig, wenn dies in anderen bundesgesetzlichen 
V orschriften eingeräumt ist. 

Zu Art. 60 ZK 

§ 54. (1) Die Zuständigkeit der Zollstellen 
bestimmt sich in sachlicher Hinsicht nach dem 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, in örtli­
cher Hinsicht nach diesem Bundesgesetz und, 
sofern keine andere Regelung getroffen ist, nach 
§ 69 BAO. 
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(2) Soweit sich die örtliche Zuständigkeit nach 
dem Wohnsitz oder Sitz richtet, ist mangels eines 
solchen Wohnsitzes oder Sitzes im Anwendungs­
gebiet das Hauptzollamt Innsbruck zuständig. 

(3) Wird der Antrag auf Erteilung eines 
Präferenznachweises erst nach Ausfuhr der Ware, 
auf die sich dieser Nachweis bezieht, gestellt, so 
kann das mit der Sache befaßte Zollamt den 
Antrag an ein anderes dem Wohnsitz (Sitz) des 
Ausführers oder der Betriebsstätte, aus der die 
ausgeführte Ware stammt, nähergelegenes sachlich 
zuständiges Zollamt weiterleiten, sofern dies zur 
Vereinfachung oder Beschleunigung des Verfah­
rens zweckdienlich ist und nicht überwiegende 
Interessen des Antragstellers entgegenstehen. Der 
Antragsteller ist von der Weiterleitung zu verstän­
digen. 

Zu Art. 61 Buchstabe b ZK 

§ 55. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat 
unter Anordnung von dem Stand der Datentechnik 
entsprechenden Maßnahmen zur Wahrung der 
Sicherheit und des Schutzes der Daten mit 
Verordnung zu bestimmen, welche schriftlich zu 
erledigenden Förmlichkeiten auf der Grundlage 
von Informatikverfahren (Artikel 4 a ZK-DVO) 
durchgeführt werden können und welche Arten des 
Datenaustauschs (Datenübertragung, Übergabe 
von Datenträgern) dabei zu verwenden sind. 

(2) Die Übermittlung von Anmeldungen im 
Datenaustausch bedarf einer Bewilligung. Für die 
Bewilligung ist das Hauptzollamt der Finanzlandes­
direktion zuständig, in deren Bereich der Antrag­
steller seinen normalen Wohnsitz oder Sitz hat. 
Die Bewilligung ist nur' zu erteilen, wenn das 
bisherige Verhalten des Antragstellers Gewähr für 
die Einhaltung der Zollvorschriften bietet und das . 
von ihm angewendete automationsunterstützte 
Verfahren die Richtigkeit der Übermittlung und 
Wiedergabe der Daten gewährleistet. Der Inhaber 
der Bewilligung unterliegt der Zollaufsicht, auch 
wenn sich dies nicht schon aus Abschnitt Cergibt. 
Die Bewilligung hat insbesondere zu enthalten: 

a) welche Anmeldungen Gegenstand des Daten­
austausches sein können; 

b) Form und I~halt der Anmeldungen, wobei 
Abweichungen von den allgemein für die 
Abgabe von Anmeldungen geltenden V or­
schriften des Zollrechts zulässig sind, soweit 
sich dies aus der angewendeten Art der 
Datenübertragung ergibt; 

c) die den Erfordernissen des bewilligten 
Datenaustausches entsprechende Abwicklung 
des Verfahrens über eine oder auch über 
mehrere Zollstellen im selben Fall; 

d) ob und inwieweit Unterlagen zur Anmeldung 
im Weg eines automationsunterstützten 
Datenaustausches oder auf andere Weise 
mit der Anmeldung oder gesondert erfaßt 
und mit der Anmeldung verknüpft werden, 

welche anderen Unterlagen vom Anmelder 
oder sonstigen Teilnehmer aufzubewahren 
sind und welche Unterlagen der Zollstelle im 
Original oder in Kopie vorzulegen sind; 

e) ob nur eigene Anmeldungen oder auch 
solche, für die der Teilnehmer als Vertreter 
des Anmelders tätig wird oder für die er bloß 
seine technischen Anlagen zur Verfügung 
stellt, im Datenaustausch übermittelt werden 
können, und wie in den beiden letztgenann­
ten Fällen die Erledigung bekanntzugeben 
ist. 

(3) Anmeldungen in Datenaustausch bedürfen 
nicht der eigenhändigen Unterschrift, müssen aber 
eine Angabe darüber enthalten, wer sie abgefaßt 
hat. Nach Maßgabe der Bewilligung nach Abs. 2 
haben Teilnehmer am Datenaustausch Anmeldun­
gen, die sie zunächst nicht im Datenaustausch 
abgegeben haben, für die Durchführung des 
weiteren Zollverfahrens im Datenaustausch zu 
wiederholen. Soweit in der Anmeldung Einfuhr­
oder Ausfuhrabgaben vom Anmelder selbst zu 
berechnen sind, kann dies nach Maßgabe privat­
rechtlicher Vereinbarungen auch durch eine 
Dienstleistung des Bundesrechenamtes auf Grund 
der vom Anmelder übermittelten Daten erfolgen. 

. (4) Die Daten der im Datenaustausch bekannt­
gegebenen Erledigungen dürfen ohne Zustimmung 
der Zollstelle nicht verändert werden. Durch die 
Teilnehmer am Datenaustausch hergestellte Aus­
drucke solcher Erledigungen gelten als von der 
Zollstelle ausgestellte schr~ftliche Ausfertigungen 
der Erledigung (öffentliche Urkunde). 

(5) Wenn die übermittelten Daten wiederholt 
automationsunterstützt nicht ausgewertet werden 
können oder diese Daten mit den ausgedruckten 
Daten nicht übereinstimmen, ist dies dem Teil~ 
nehmer am Datenaustausch unverzüglich mitzutei­
len. Vom Zeitpunkt dieser Mitteilung an kann die 
Bewilligung nach Abs. 2 nicht angewendet werden. 
Der Teilnehmer hat unverzüglich Maßnahmen zur 
Behebung des Mangels zu setzen. Ist der Mangel 
innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung 
nicht behoben, so erlischt die Bewilligung. Das 
Erlöschen ist auf Antrag mit Entscheidung festzu­
stellen. Die Bewilligung ist nach Maßgabe der 
Artikel 8 bis 10 ZK zu widerrufen oder zurück­
zunehmen. 

(6) Die Abs .. 1 bis 5 gelten entsprechend für 
sonstige Eingaben an die Zollbehörden und für die 
Erledigungen durch diese Behörden. 

Zu Art. 63 ZK 

. § 56. Sofern der Anmelder dies durch Abgabe 
einer zusätzlichen Ausfertigung der Anmeldung 
verlangt, ist ihm auf dieser die Annahme der 
Anmeldung zu bestätigen. Die Bestätigung ist keine 
Entscheidung im Sinn des Artikels 4 ZK. 
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Zu Art. 66 ZK 

§ 57. Die Ungültigerklärung der Anmeldung vor 
der überlassung der Waren hat durch einen 
diesbezüglichen Vermerk auf der Anmeldung zu 
erfolgen; dieser ist eine Entscheidung im Sinn des 
Artikels 4 ZK. Nach der überlassung der Waren 
hat die Ungültigerklärung mit gesonderter Ent­
scheidung zu erfolgen. 

Zu Art. 75 ZK 

§ 58. Wenn Waren dem Anmelder aus den in 
Artikel 75 ZK angeführten Gründen nicht über­
lassen werden können, gilt § 51 sinngemäß, sofern 
keine andere zollrechtliche Verfügung über die 
Waren· zulässig ist. 

Zu Art. 76 ZK 

§ 59. (1) Die ergänzende Anmeldung im Sinn 
des Artikels 76 Abs. 2 ZK hat eine vollständige 
Anmeldung für jede nach Artikel 76 Abs. 1 ZK in 
ein Zollverfahren übergeführte Sendung zu sein. 

(2) Das Hauptzollamt kann jedoch zur Verein­
fachung des Verfahrens auf Antrag bewilligen, daß 
für alle in einem Kalendermonat in ein Zoll­
verfahren übergeführten Sendungen nachträglich 
gesammelt eine ergänzende globale Anmeldung 
(Sammelanmeldung) abgegeben wird. 

(3) Elektrische Energie und Wasser sind, sofern 
nicht im Hinblick auf den Entfall der Erhebung 
von Abgaben und der anderweitigen Erfüllung 
sonstiger Verpflichtungen Ausnahmen zugelassen 
werden, mit Sammelanmeldung anzumelden. 

(4) Zuständig ist in den Fällen des Abs. 2 jeweils 
das Hauptzollamt, in dessen Bereich der Antrag­
steller seinen normalen Wohnsitz oder Sitz hat. 

(5) Sammelanmeldungen nach Abs. 2 sind bis 
zum 15. Tag des folgenden Kalendermonats beim 
Hauptzollamt abzugeben, das die Bewilligung 
erteilt hat. In der Sammelanmeldung hat der 
Inhaber der Bewilligung die Einfuhr- oder Aus­
fuhra.bgaben selbst zu berechnen und den berech­
neten Betrag innerhalb der nach § 77 bestimmten 
Frist zu entrichten. Ebenso hat er solche Abgaben, 
die im Rahmen eines ihm bewilligten vereinfachten 
Verfahrens zu vergüten sind, selbst zu berechnen. 
Der Sammelanmeldung sind alle für die über­
führung der Waren in das betreffende Zollver­
fahren notwendigen Unterlagen anzuschließen, 
soweit sie nicht schon vorher einer Zollstelle 
vorgelegt worden sind; in der Bewilligung kann 
aber auf die Vorlage einzelner Urkunden ver­
zichtet und dem Inhaber der Bewilligung aufge­
tragen werden, auf diesen Urkunden die not­
wendigen Eintragungen selbst vorzunehmen und 
die Urkunden bei sich aufzubewahren oder einer 
anderen Behörde zu übermitteln. 

(6) In einer Bewilligung, die zur Verpflichtung 
zur Selbstberechnung führt, kann zur Vereinfa­
chung des Verfahrens auf Antrag zugelassen 
werden, daß auch Abgaben, die im Zusammen­
hang mit diesem Zollverfahren anfallen und keine 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben sind, im Weg der 
Selbstberechnung erhoben werden. 

(7) In. den Fällen der Selbstberechnung nach 
Abs. 5 oder 6 ist ein Bescheid nach § 201 der 
Bundesa'bgabenordnung nicht zu erlassen, wenn 
der Inhaber der Bewilligung von sich aus die 
Unrichtigkeit durch eine neue Selbstberechnung 
beseitigt und diese Berichtigung spätestens anläß­
lich der darauffolgenden Sammelanmeldung be­
rücksichtigt. 

. Zu Art. 89 ZK 

§ 60. In den Fällen des Artikels 89 Abs. 2 ZK ist 
unbeschadet der zollamtlichen überwachung von 
Nichtgemeinschaftswaren erforderlichenfalls nach 
§ 51 vorzugehen. 

Zu Art. 90 ZK 

§ 61. Der übertragung von Rechten und 
Pflichten nach Artikel 90 ZK ist zuzustimmen, 
wenn der übernehmer dieselben Voraussetzungen 
erfüllt wie der Inhaber des Zollverfahrens mit 
wirtschaftlicher Bedeutung. 

Zu Art. 91 und 97 ZK 

§.62. (1) Das im Artikel 91 Abs. 2 Buchstabe e· 
ZK genannte übereinkommen gilt nicht im 
Anwendungsgebiet; Versandscheine, die auf dem 
dort genannten Vordruck 302 ausgefertigt wurden, 
sind jedoch auch im Anwendungsgebiet gültige 
Versandscheine. 

(2) Vereinfachurigen im Sinn des Artikels 97 
Abs. 2 Buchstabe a ZK können vom Bundes­
minister für Finanzen insoweit getroffen werden, 
als der Bundesminister für Finanzen gemäß 
Artikel 66 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929 zum Abschluß von 
Staatsverträgen bevollmächtigt ist. Wenn eine 
solche Vereinbarung nur für bestimmte Hauptver­
pflichtete gilt, hat eine entsprechende Entscheidung 
zu ergehen. 

(3) Im Sinn des Artikels 97 Abs. 2 Buchstabe b 
ZK 

1. genügt für das Versandverfahren von einer 
österreichischen Zollstelle in den inländischen 
Betrieb einer Person,- die befugt ist, Waren 
durch Anschreibung in ein Zollverfahren zu 
überführen, die Abgabe einer Ausfertigung 
eines Begleitpapiers, in dem die Menge und 
Art der Waren angeführt und auf das 
vereinfachte Verfahren hingewiesen ist; der 
Inhaber der Bewilligung des vereinfachten 
Verfahrens gilt als Hauptverpflichteter; 
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2. kann das nach dem Wohnsitz oder Sitz des 
Antragstellers zuständige Hauptzollamt Per­
sonen, die von der Sicherheitsleistung im 
Versandverfahren befreit sind oder Gesamt­
sicherheit geleistet haben, Verfahrenserleich­
terungen bewilligen, die insbesondere die 
Verpflichtung zur Abgabe einer schriftlichen 
Anmeldung aufheben können; der Inhaber 
der Bewilligung gilt als Hauptverpflichteter; 

3. gelten Waren, die unter amtlicher Über­
wachung oder Begleitung befördert werden, 
als in das Versandverfahren übergeführt, 
wenn die Zollstelle zur Vereinfachung des 
Verfahrens oder im besonderen öffentlichen 
Interesse auf die Gestellung, die Anmeldung 
und die Ausfertigung eines Versandscheines 
verzichtet; 

4. gilt eine für eine Abfertigung außerhalb des 
Amtsplatzes der Abgangsstelle geleistete 
Sicherheit oder der Verzicht auf eine solche 
Sicherheit auch für das Versandverfahren von 
der Abgangsstelle zum Ort der Abfertigung; 

5. kann die Zollstelle bei Versandverfahren für 
Zwecke der Hilfeleistung bei Naturkatastro­
phen oder anderen außergewöhnlichen Ereig­
nissen Vereinfachungen hinsichtlich der 
Anmeldung zulassen und auf die Sicherheits­
leistung verzichten, wenn nach den Umstän­
den des Falles kein Grund zur Annahme 
besteht, daß Zollvorschriften verletzt werden 
könnten. 

Zu Art. 100 ZK 

§ 63. (1) Für die Bewilligung eines Zollagers ist 
das Hauptzollamt der Finanzlandesdirektion 
zuständig, in deren Bereich das Zollager gelegen 
ist. 

(2) Das Zollager ist so zu betreiben, daß es vom 
Lagerhalter außerhalb der Betriebszeiten unter 
Verschluß gehalten wird; die Zollstelle ist befugt, 
zusätzlich Zollverschlüsse anzubringen. 

(3) Abweichend vom Abs. 2 ist der Betrieb eines 
Zollagers als offenes Lager (Zollager des Typs D 
oder E im Sinn des Artikels 504 ZK-DVO) zu 
bewilligen, wenn 

1. wegen der Art der Waren oder der Form der 
Lagerung kein Bedarf für einen Verschluß 
der Lagerräume oder Lagerflächen besteht, 
o~r . 

2. für die Auslagerung ein vereinfachtes Ver­
fahren im Sinn des Artikels 76 Abs. 1 
Buchstabe c ZK und der hiezu ergangenen 
ergänzenden Regelungen bewilligt worden· ist, 
oder 

3. es sich um die gelegentliche Lagerung von 
Waren handelt und die Nämlichkeit durch 
Packstückverschluß oder Beschreibung gesi­
chert werden kann. 

(4) Der Lagerhalter hat die Lagerräume instand 
zu halten und die erforderlichen Maßnahmen für 
'die Abwendung und Bekämpfung von Feuersgefahr 
zu treffen. Der Lagerhalter hat Waren, deren 
Lagerung eine besondere Beaufsichtigung oder 
fachkundige Behandlung erfordert, bei denen die 
Gefahr einer Selbstentzündung oder Explosion 
besteht oder die durch Verbreitung starker 
Gerüche oder auf andere Weise für Menschen, 
für die übrigen Lagerwaren oder für die Umwelt 
schädigend sein können, sowie Gifte nur dann zur 
Einlagerung zu übernehmen, wenn das Zollager 
mit den erforderlichen besonderen Einrichtungen 
für die Aufnahme solcher Waren versehen ist. 

. Zu Art. 103 ZK 

§ 64. Der Übertragung der Rechte und Pflichten 
des Lagerhalters auf eine andere Person ist 
zuzustimmen, wenn diese andere Person dieselben 
Voraussetzungen erfüllt wie der Lagerhalter. 

Zu Art. 116, 132, 138 und 147 ZK 

§ 65. Für die Bewilligung einer aktiven Verede­
hmg im Sinn des Artikels 116 ZK, einer Umwand­
lung im Sinn des Artikels 132 ZK, einer vorüber­
gehenden Verwendung im Sinn des Artikels 138 
ZK oder einer passiven Veredelung im Sinn des 
Artikels 147 ZK ist im vereinfachten Verfahren die 
als erste befaßte Zollstelle zuständig, im übrigen 
das Hauptzollamt der Finanzlandesdirektion, in 
deren Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz 
oder Sitz hat. 

Zu Art. 167 bis 181 ZK 

§ 66. (1) Durch Bundesgesetz können Teile des 
Anwendungsgebietes zu Freizonen erklärt werden. 

(2) Die Errichtung von Freilagern bedarf der 
Bewilligung der Zollbehörde; für die Bewilligung 
ist das Hauptzollamt der Finanzlandesdirektion 
zuständig, in deren Bereich das Freilager gelegen 
ist. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn dies aus 
volkswirtschaftlichen Gründen geboten ist und der 
Förderung des internationalen Warenverkehrs 
dient. Die Bewilligung wird nur erteilt, wenn die 
betreffende Person Gewähr für die Einhaltung der 
Zollvorschriften bietet und wenn die nach 
Artikel 168 ZK vorgesehenen Maßnahmen nicht 
mit einem zu dem wirtschaftlichen Bedürfnis außer 
Verhältnis stehenden Verwaltungs aufwand verbun­
den sind. In der Bewilligung ist die Auflage zu 
stellen, daß die Räume eines Freilagers unter 
Verschluß zu halten sind. Besteht wegen der Art 
der Waren oder wegen der Form der Behandlung 
der Waren hiefür kein Bedarf, kann in der 
Bewilligung auf den Verschluß des Freilagers oder 
von Teilen des Freilagers verzichtet werden. 

(3) Zollbehörden im Sinn der Artikel 168 bis 181 
ZK sind die Hauptzollämter. 
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( 4 ) Personen, welche Waren in eine Freizone 
oder in ein Freilagerverbringen oder aus einer 
Freizone oder aus einem Freilager verbringen, und 
Personen, welche Waren in einer Freizone oder in 
einem Freilager be- oder verarbeiten, lagern, ein-, 
aus- oder umladen, ver-, aus- oder umpacken, 
umfüllen, teilen, zerlegen, zusammenfügen, 
mischen, sondern, reinigen, bezeichnen oder 
umbezeichnen, benützen oder vernichten, sowie 
in einer Freizone oder einem Freilager gelegene 
Betriebe, in denen solche Tätigkeiten ausgeübt 
werden, unterliegen unbeschadet der Artikel 175 
und 176 ZK der Zollaufsicht 1m Sinn des 
Abschnittes C. 

(5) Waren, deren Lagerung eine besondere 
Beaufsichtigung oder deren Behandlung eme 
besondere Fachkunde erfordert, bei denen die 
Gefahr einer Selbstentzündung oder Explosion 
besteht oder die durch Verbreitung starker 
Gerüche oder auf andere Weise für Menschen, 
für die übrigen Waren oder für die Umwelt 
schädigend sein können, sowie Gifte dürfen nur 
dann in eine Freizone oder in ein Freilager 
verbracht werden, wenn darin die dazu erforder­
lichen besonderen Einrichtungen für die Aufnahme 
solcher Waren vorhanden sind. 

Zu Art. 182 ZK 

§ 67. (1) Ist für die Wiederausfuhr . eine 
Zollanmeldung erforderlich (Art. 841 ZK-DVO), 
gelten die bei der Ausfuhr anwendbaren Bestim­
mungen über die Anmeldung sinngemäß. 

(2) Die Aufgabe von Nichtgemeinschaftswaren 
zugunsten der Staatskasse, das ist im Anwendungs­
gebiet die Republik Österreich, im Sinn des 
Artikels 182 Abs. 1 dritter Gedankenstrich ZK 
bedarf der Annahme durch die Zollstelle; dadurch 
erwirbt der Bund originär Eigentum an den Waren. 
Die Annahme ist nur zulässig, wenn die Verwer­
tung der Waren nach § 51 Abs. 3 möglich 
erscheint. 

Zu Art. 189 ZK 

§ 68. "Öffentliche Verwaltung" im Sinn des 
Artikels 189 Abs. 4 ZK sind die Verwaltung durch 
Dienststellen von Körperschaften öffentlichen 
Rechts von Mitgliedstaaten sowie die dem 
öffentlichen Eisenbahnverkehr oder Postdienst der 
Mitgliedstaaten dienenden Einrichtungen. 

Zu Art. 194 ZK 

§ 69. Einer Barsicherheit sind 1m Sinn des 
Artikels 194 Abs. 1 zweiter Unterabsatz ~K 
gleichgestellt: 

1. auf den überbringer lautende nicht vinkulier­
te Sparurkunden eines Kreditinstitutes mit 
Sitz oder Niederlassung im Anwendungsge­
biet, 

2. Zahlungsmittel, die auch zur Entrichtung von 
Abgaben nach Artikel 223 ZK (§ 76 Abs. 1) 
verwendet werden können. 

Zu Art. 195 

§ 70. Als Steuerbürge zugelassen im Sinn des 
Artikels 195 zweiter Unterabsatz ZK sind in der 
Gemeinschaft ansässige Kreditinstitute mit Nieder­
lassung im Anwendungsgebiet. Bürgschaftserklä­
rungen anderer Personen mit Wohnsitz, Sitz oder 
Niederlassung im Anwendungsgebiet können zur 
Vereinfachung des Verfahrens angenommen wer­
den, wenn die jederzeitige Einbringung der 
verbürgten Beträge gewährleistet ist. 

Zu Art. 201 ZK 

§ 71. Nach Maßgabe des Artikels 201 Abs. 3 
zweiter Unterabsatz ZK entsteht die Zollschuld in 
dem nach Artikel 201 Abs. 2 ZK genannten 
Zeitpunkt auch für jeden, der dem Anmelder 
unrichtige oder unvollständige Angaben oder 
Unterlagen geliefert hat, die der Anmeldung 
zugrunde gelegt wurden. 

Zu Art. 217 bis 226 ZK 

§ 72. (1) Die buchmäßige Erfassung von 
Abgabenbeträgen, die nach Artikel 221 Abs. 3 ZK 
nicht mehr an den Zollschuldner mitgeteilt werden 
dürfen, hat zu unterbleiben. 

(2) Für die buchmäßige Erfassung der Abgaben­
beträge sind § 213 Abs. 2 und 4 sowie § 214 Abs. 1 
letzter Satz der Bundesabgabenordnung maßge­
bend. 

(3) Die buchmäßige Erfassung obliegt jener 
Zollstelle, die für die Einhebung des Abgabenbe­
trages zuständig ist. 

(4) Sind für die Einhebung mehrerer Zoll­
schuldigkeiten eines Zollschuldners verschiedene 
Zollstellen zuständig, so kann die buchmäßige 
Erfassung und Einhebung von Abgabenbeträgen 
auf Antrag des Zollschuldners gesamthaft und 
gegebenenfalls unter Zugrundelegung des höchsten 
in Betracht kommenden Zollsatzes durch eine 
Zollstelle erfolgen. 

(5) Für die Einhebung von Abgaben zuständig ist 
das Hauptzollamt unmittelbar oder durch die im 
Einzelfall tätig gewordene andere Zollstelle seines 
Bereiches; abweichend davon ist in den Fällen eines 
Zahlungsaufschubs nach Artikel 226 Buchstabe b 
ZK das Hauptzollamt Wien zuständig. 

§ 73. Einfuhr- und Ausfuhrabgaben werden mit 
Beginn des Tages, an dem sie nach dem Zollrecht 
spätestens zu entrichten - sind, im Sinn der 
abgabenrechtlichen Vorschriften fällig. 

§ 74. (1) Die Mitteilung nach Artikel 221 Abs. 1 
ZK gilt als Abgabenbescheid. 
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(2) Die Verjährungsfrist beträgt bei Eingangs­
und Ausgangsabgaben drei Jahre ab dem Zeitpunkt 
des Entstehens der Abgabenschuld. Bei hinter­
zogenen Eingangs- und Ausgangsabgaben beträgt 
diese Frist zehn Jahre, bei Einfuhr- und Aus­
fuhrabgaben jedoch nur dann, wenn die Zoll­
behörden infolge eines ausschließlich vor einem 
Gericht oder einem Spruchsenat zu verfolgenden 
Finanzvergehens die Abgabenschuld binnen drei 
Jahren ab ihrem Entstehen nicht oder nicht genau 
ermitteln können. Die Verjährungsfrist bei anderen 
Geldleistungen bestimmt sich nach den allgemeinen 
abgabenrechtlichen Vorschriften. 

§ 75. Die Fristverlängerung nach Artikel 222 
Absatz 1 Buchstabe a Unterabsatz 4 ZK darf zehn 
Tage nicht überschreiten. 

§ 76. (1) Schuldbefreiende Wirkung im Sinn des 
·Artikels 223 ZK kommt auch der Zahlung mit 
Scheck, anderen unbaren Zahlungsmitteln oder 
fremden Währungen zu, soweit ihre Einlösung 
oder Umwechslung sichergestellt ist und dem Bund 
daraus keine Kosten erwachsen; inwieweit dies 
zutrifft, ist durch Anschlag bei den Zollstellen 
kundzumachen. 

(2) Die Aufrechnung nach Artikel 223 ZK hat 
nach § 215 Abs. 1 und 2 der Bundesabgaben­
ordnung zu erfolgen. 

§ 77. (1) Für die Gewährung eines Zahlungsauf­
schubes nach Artikel 226 ZK ist das Hauptzollamt 
der Finanzlandesdirektion zuständig, in - deren 
Bereich der Antragsteller seinen normalen Wohn­
sitz oder Sitz hat. 

(2) Der Zahlungsaufschub nach Artikel 226 ZK 
ist, sofern nach dem Zollrecht eine Verpflichtung 
zur Selbstberechnung besteht, nach den Modalitä­
ten des Buchstabens c, im übrigen nach denen des 
Buchstabens b zu gewähren. 

(3) Der Zahlungsaufschub endet im Sinn des 
Artikels 227 Abs. 3 Buchstabe b ZK am 15. Tag. 

(4) Dem Zollschuldner ist der Gesamtrückstand 
an Einfuhr- und Ausfuhrabgaben, an Nebenan­
sprüchen sowie an sonstigen Abgaben und dessen 
Zusammensetzung von der Zollstelle, die für die 
Einhebung zuständig ist, zum 1. Oktober eines 
jeden Jahres mitzuteilen (Rückstandsaufgliede~ 
rung) .. 

(5) Besteht zwischen dem Zollschuldner und der 
Zollstelle eine Meinungsverschiedenheit in bezug 
auf die Höhe des Rückstandes oder in bezug auf 
dessen Zusammensetzung, so kann der Zollschuld­
ner innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der 
Rückstandsaufgliederung einen Abrechnungsbe­
scheid gemäß § 216 BAO beantragen. 

(6) Wird ein Antrag auf Abrechnungsbescheid 
gemäß Abs. 5 nicht gestellt, so gilt die Rückstands- • 
aufgliederung sowohl der Höhe als auch der 
Zusammensetzung nach als unbestritten (Rück­
stands -Saldoanerkenntnis ). 

Zu Art. 229 ZK 

§ 78. (1) Werden andere Zahlungserleichterun­
gen gewährt, so sind Kreditzinsen zu erheben. 

(2) Als Jahreszinssatz ist der für die Ausgleichs­
zinsen nach Artikel 589 Abs. 4 Buchstabe a ZK­
DVO festgesetzte Zinssatz heranzuziehen. 

(3) Zur Berechnung der Kreditzinsen ist Art. 589 
Abs. 4 Buchstabe b ZK-DVO sinngemäß anzu­
wenden, wobei der Tag des überführens in das 
Verfahren dem Beginn der Zahlungserleichterung 
und das Entstehen der Zollschuld dem Ende der 
Zahlungserleichterung entspricht. 

Zu Art. 231 ZK 

§ 79. (1) Unbeschadet des Artikels 231 ZK kann 
eine nach den Artikeln 201 bis 205 und 209 bis 211 
ZK entstandene Zollschuld von einer dritten 
Person mit Bewilligung des Hauptzollamtes über­
nommen werden. Die Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn dadurch die Einbringlichkeit der Abgaben 
nicht gefährdet ist. Für das Wirksamwerden der 
Übernahme genügt es, daß die Entscheidung dem 
Übernehmer bekanntgegeben wird; der überneh­
mer tritt an Stelle des bisherigen Zollschuldnersin 
das bestehende Zollschuldverhältnis ein (Schuld­
nerwechsel). Weiters kann bewilligt werden, daß 
eine dritte Person neben dem Zollschuldner ganz 
oder teilweise der Zollschuld beitritt und dadurch 
im entsprechenden Ausmaß Gesamtschuldner wird 
(Schuldbeitritt) . 

(2) Eine Zollschuld, die für einen Dienstnehmer 
öder sonstigen Beauftragten eines Unternehmers 
entstanden ist, weil dieser in Besorgung von 
Angelegenheiten seines Dienstgebers oder Auftrag­
gebers bei der Wahrnehmung zollrechtlicher 
Pflichten ein rechtswidriges Verhalten gesetzt hat, 
entsteht im selben Zeitpunkt auch für den 
Dienstgeber oder Auftraggeber, soweit dieser 
nicht bereits nach einer anderen Bestimmung m 
derselben Sache Zollschuldner geworden ist. 

(3) Andere Zahlungserleichterungen (Art. 229 
ZK) können auch lediglich einem Gesamtschuldner 
bewilligt werden und sind den anderen Gesamt­
schuldnern gegenüber dann ohne Wirkung. 

Zu Art. 232 ZK 

§ 80. (1) Ist der Abgabenbetrag nicht fristgerecht 
entrichtet worden, sind Säumniszinsen zu erheben, 
wenn die Säumnis mehr als fünf Tage beträgt. 
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(2) Als Jahreszinssatz ist ein um zwei Prozent 
über dem Kreditzinssatz nach § 78 Abs. 2 
liegender Zinssatz heranzuziehen. Die Säumniszin­
sen werden je Säumniszeitraum berechnet und 
fallen für einen gesamten Säumniszeitraum an, 
auch wenn die Säumnis nicht im ganzen 
Säumniszeitraum bestanden hat. Ein Säumniszeit­
raum reicht vom 15. eines Kalendermonats bis zum 
14. des folgenden Kalendermonats. Für jeden 
Säumniszeitraum ist der zwölfte Teil jenes Jahres­
zinssatzes heranzuziehen, welcher am Beginn des 
betreffenden Säumniszeitraumes gegolten hat. 

(3) Säumniszuschläge nach § 217 der Bundes­
abgabenordnung sind im Anwendungsbereich des 
Artikels 232 ZK nicht zu erheben. 

(-4 ) Waren, für die eine Zollschuld entstanden ist 
und die sich im Besitz eines Zollschuldners oder 
eines nach den Abgabenvorschriften persönlich 
Haftenden befinden, haften ohne Rücksicht auf 
die Rechte anderer Personen für die auf sie 
entfallenden Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben und 
können aus diesem Grund von der Zollstelle 
beschlagnahmt werden. Die Haftung beginnt mit 
dem Entstehen und endet mit dem Erlöschen der 
Zollschuld. In gleicher Weise haften Waren, die 
sich im Besitz einer anderen Person befinden, 
sofern diese wußte oder vernünftigerweise hätte 
wissen müssen, daß der Zollanmeldung unrichtige 
oder unvollständige Angaben zugrunde gelegt 
worden waren, daß die Waren vorschriftswidrig 
in das Zollgebiet oder aus einer Freizone oder 
einem Freilager in einen anderen Teil des Zollge­
biets verbracht worden waren, daß die Waren der 
zollamtlichen überwachung entzogen worden 
waren oder daß Umstände vorgelegen hatten, die 
zu einer Entstehung der Zollschuld nach Arti­
kel 204 ZK geführt haben. 

Zu Art. 235 ZK 

§ 81. Der Rückzahlung im Sinne von Arti­
kel 235 Buchstabe a ZK steht die Gutschrift, 
Umbuchung oder überrechnung des Betrages 
gleich. 

Zu Art. 236 bis 241 ZK 

§ 82. Zuständig für die Erstattung oder den 
Erlaß im Sinn der Artikel 236 bis 239 ZK ist die 
Zollstelle, die für die Einhebung des zu erstat­
tenden oder zu erlassenden Betrages zuständig ist. 

§ 83. Artikel 239 ZK in Verbindung mit 
Artikel 905 ZK-DVO gilt für die Erstattung und 
den Erlaß von sonstigen Eingangs- und Ausgangs­
abgaben mit der Maßgabe, daß die Vorlage an die 
Kommission unterbleibt und die Artikel 906 bis 
909 ZK-DVO nicht anzuwenden sind. 

§ 84. Eine Erstattung und ein Erlaß im Sinn des 
Artikels 240 zweiter Absatz ZK findet unabhängig 
von der Höhe des Betrages statt. 

§ 85. Für die Berechnung der Zinsen nach 
Artikel 241 ZK gilt § 78 sinngemäß. 

Abschnitt E 

Zollbefreiungen 

Außertarifliche Ein- und Ausfuhrabgabenfreiheit 

§ 86. (1) Die außertariflichen Einfuhr- und 
Ausfuhrabgabenbefreiungen bestimmen sich nach 
dem im § 1 genannten gemeinschaftlichen Zoll­
recht, dem in der Republik Österreich anwendba­
ren Völkerrecht, soweit es solche Befreiungen 
betrifft, sowie den§§ 89 bis 97. 

(2) Die §§ 87 bis 92 gelten sinngemäß für die 
Ausfuhr ausfuhrabgabepflichtiger Waren. 

Feststellung der Einfuhrabgabenfreiheit 

§ 87. (1) Für die Feststellung der Einfuhrabga­
benfreiheit bedarf es eines Antrags. Die Fest­
stellung erfolgt 

1. in jenen Fällen, in denen 
a) für die Feststellung, ob die für die 

Verwirklichung des Tatbestandes maß­
geblichen Umstände gegeben sind, Ermitt­
lungen erforderlich sind, die nicht im 
Zuge der Abfertigung abgeschlossen 
werden können, oder 

b) der Antrag nicht in der Anmeldung 
gestellt wird, 

mit gesonderter Entscheidung (§ 185 BAO), 
2. in allen übrigen Fällen durch die Annahme 

der Anmeldung. 

(2) Auf welch~ Fälle Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe.a 
zutrifft, hat der Bundesminister für Finanzen mit 
Verordnung festzulegen. 

(3) Für die Erlassung einer gesonderten 
Entscheidung gemäß Abs. 1 Nr. 1 ist das Haupt­
zollamt der Finanzlandesdirektion zuständig, in 
deren Bereich der Antragsteller seinen normalen 
Wohnsitz oder Sitz hat. 

(4) Werden Waren durch Willensäußerung nach 
Artikel 233 ZK-DVO angemeldet, gilt dies auch 
als Antrag auf Feststellung der Einfuhrabgaben­
freiheit und das Nichttätigwerden der Zollbehörde 
als Feststellung. 

Besondere Ermächtigung 

§ 88. (1) Soweit im gemeinschaftlichen Zollrecht 
für die Anwendung der außertarifIichen Einfuhr­
oder Ausfuhrabgabenbefreiungen eine besondere 
Ermächtigung oder Zulassung vorgesehen ist, ist 
diese auf Antrag jedem zu erteilen, der aus seinen 
persönlichen, amtlichen oder betrieblichen Umstän­
den heraus in der Lage ist, die Voraussetzungen 
für die Abgabenbefreiung oder die Verwendungs­
pflicht zu erfüllen. 
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(2) Für die Ermächtigung oder Zulassung ist das 
Hauptzollamt jener Finanzlandesdirektion zustän­
dig, in deren Bereich der Antragsteller seinen 
normalen Wohnsitz oder Sitz hat. . 

Diplomaten- und Konsulargut 

§ 89. (1) Von den Einfuhrabgaben befreit sind: 
a) Arritserfordernisse, Büromaterialien, Heizma­

terialien und Einrichtungsgegenstände für 
Amtsräume sowie Dienstfahrzeuge, sofern 
diese Waren dem ausschließlichen Gebrauch 
oder Verbrauch der im Anwendungsgebiet 
befindlichen diplomatischen oder konsulari­
schen Vertretungen fremder Staaten gegen­
über der Republik Österreich dienen; das 
gleiche gilt, sofern diese Waren der Vertre­
tung vom Entsendestaat oder auf dessen 
Veranlassung geliefert werden, für Bauma­
terialien, die zum Bau oder Umbau von 
Gebäuden der Vertretung verwendet werden, 
einschließlich von Waren, die als Einrich­
tungsstücke mit den Gebäuden fest verbun­
den werden. 

b) Waren, die zum persönlichen Gebrauch oder 
Verbrauch durch die dem Personal der unter 
Buchstabe a genannten Vertretungen ange­
hörenden ausländischen Diplomaten und 
Berufskonsuln sowie durch die in ihrem 
Haushalt lebenden Familienmitglieder einge­
hen. Die Einfuhrabgabenfreiheit für Kraft­
fahrzeuge ist dabei auf die Einbringung von 
zwei motorgetriebenen Fahrzeugen innerhalb 
eines Zeitraumes von jeweils zwei Jahren 
beschränkt, gleichgültig ob die Einbringung 
unter dem Namen des Begünstigten oder 
dem Namen eines Familienmitgliedes erfolgt. 
Daneben kann auch ein Wohnwagen 
(Anhänger) einfuhrabgabenfrei eingeführt 
werden, für den jedoch die Verwendungs­
pflicht zeitlich unbeschränkt gilt. Wird ein 
einfuhrabgabenfrei eingeführtes Fahrzeug 
vor Ablauf der genannten Frist wieder 
ausgeführt, ordnungsgemäß verzollt oder 
nachweislich ernsthaft beschädigt, so kann 
an dessen Stelle ein' anderes Fahrzeug 
einfuhrabgabenfrei eingeführt werden. 

c) Waren, die durch die Mitglieder des Ver­
waltungs- und technischen Personals der 
unter Buchstabe a genannten Vertretungen 
im Zeitpunkt des ersten Dienstantrittes zu 
ihrem persönlichen Gebrauch oder Ver­
brauch eingebracht werden. Die Einfuhrab­
gabenfreiheit ist dabei jedoch auf die 
Einbringung von zwei Kraftfahrzeugen und 
hinsichtlich zum Verbrauch bestimmter 
Waren auf jene Mengen beschränkt, die als 
Haushaltsvorräte zusammen mit dem son­
stigen übersiedlungsgut eingebracht werden. 
Eine Ware gilt dann als im Zeitpunkt des 
ersten Dienstantrittes eingebracht, wenn ihre 
überführung in den zollrechtlich freien 

Verkehr innerhalb von sechs Monaten nach 
dem Tag des ersten Dienstantrittes beantragt 
wird. 

Die Einfuhrabgabenfreiheit für motorgetriebene 
Beförderungsmittel ist nur zu gewähren, wenn und 
soweit das betreffende Drittland Gegenrecht 
gewährt. 

(2) Die Einfuhrabgabenfreiheit ist ausgeschlossen 
für Waren zum Gebrauch oder Verbrauch durch 

a) österreichische Staatsangehörige oder Perso­
nen, die ihren normalen Wohnsitz in Öster­
reich hatten, ehe sie zu den in Abs. 1 
Buchstaben bund c genannten Personen 
gehörten, 

b) Personen, die in Österreich eine private 
Erwerbstätigkeit ausüben. 

Ausstattung ausländischer Dienststellen 

§ 90. Von den Einfuhrabgaben sind nach 
Maßgabe der Gegenseitigkeit befreit: 

a) Baubedarf, Betriebsmittel und sonstiger 
Dienstbedarf für die inländischen Anschluß­
strecken, Anschlußstationen und den 
Betriebsdienst ausländischer öffentlicher Ver­
kehrsunternehmen ; 

b) Amtserfordernisse, Büromaterialien, Einrich­
tungsgegenstände sowie Dienstfahrzeuge, die 
für ausländische Kulturinstitute, die auf 
Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen im 
Anwendungsgebiet errichtet sind, oder für 
der Förderung kultureller oder wirtschaft­
licher Beziehungen mit dem Ausland dienen­
de Einrichtungen, deren Aufwand überwie­
gend vom Ausland aus getragen wird, 
eingeführt und für deren Lehr-, Forschungs­
und Informationstätigkeit verwendet werden. 

Bordvorräte 

§ 91. (1) Von den Einfuhrabgaben befreit sind 
Vorräte an Lebensmitteln und Getränken, aus­
genommen Spirituosen, die zum Verbrauch durch 
die Reisenden und die Besatzung an Bord von im 
Verkehr über die Zollgrenze eingesetzten, gewerb­
lich verwendeten Beförderungsmitteln dienen, in 
denen die Verabreichung von Speisen und 
Getränken an Reisende üblich ist. Im Schiffs­
verkehr und Luftverkehr' erstreckt sich die Ein­
fuhrabgabenfreiheit auch auf Tabakwaren und 
Spirituosen, wenn das betreffende Fahrzeug in 
Hinblick auf den Einsatzplan Personen nur im 
Verkehr über die Zollgren~e befördern kann. 

(2) Umschließungen, in denen die Waren 
abgegeben werden, müssen so gekennzeichnet 
sein, daß eine Abgabe dieser Waren außerhalb 
des Beförderungsmittels leicht feststellbar ist. 
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Treib- und Schmierstoffe 

. § 92. Von den Einfuhrabgaben befreit sind 
T reib- und Schmierstoffe, die in anderen als den 
in Artikel 112 der Zollbefreiungsverordnung auf­
gezählten Beförderungsmitteln eingeführt werden, 
sowie Treib- und Schmierstoffe, die aus Zollagern 
für gewerblich verwendete Wasser- oder Luftfahr­
zeuge zum Verbrauch beim Verkehr über die 
Zollgrenze entnommen werden. 

Verwendungspflicht 

§ 93. (1) Waren, die nach § 89 Abs. 1, § 90 oder 
im Rahmen von sonstigen Privilegien für Ein­
richtungen fremder Staaten oder internationaler 
Organisationen einfuhrabgabenfrei eingeführt wur­
den, dürfen erst nach Ablauf einer Frist von zwölf 
Monaten nach Annahme der Anmeldung zur 
überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
ohne vorherige Unterrichtung der Zollbehörde 
verliehen, verpfändet, vermietet, veräußert oder 
überlassen werden. Bei motorgetriebenen Fahr­
zeugen beträgt diese Frist zwei Jahre. Bei Verleih, 
Verpfändung, Vermietung, Veräußerung oder 
überlassung von nach § 89 Abs. 1 einfuhrabgaben­
frei eingeführten Waren vor Ablauf dieser Fristen 
oder einer sich aus den einzelnen diesbezüglichen 
Rechtsvorschriften oder der Gegenrechtsübung 
ergebenden längeren Frist werden jedoch die 
Einfuhrabgaben nicht erhoben, wenn der Begün­
stigte abberufen wurde, sofern zumindest ein 
halbes Jahr dieser Frist abgelaufen ist oder der 
Begünstigte verstorben ist oder ein Fahrzeug 
ernsthaft beschädigt wurde; letzteres gilt auch für 
Dienstfahrzeuge. 

(2) Waren, die nach § 91 einfuhrabgabenfrei 
eingeführt wurden, sind bestimmungsgemäß zu 
verbrauchen. 

(3) Treib- und Schmierstoffe, die gemäß § 92 
von den Einfuhrabgaben befreit sind, dürfen nicht 
in einem anderen Beförderungsmittel als dem, in 
dem sie eingeführt oder in das sie nach der 
Entnahme aus dem Zollager eingefüllt wurden, 
verwendet werden, ausgenommen während an dem 
Fahrzeug erforderlicher Reparaturen; auch dürfen 
sie von dem von der Befreiung Begünstigten weder 
veräußert noch überlassen werden. 

Durchführung der Zollbefreiungsverordnung 

§ 94. Die Einfuhrabgabenfreiheit für Saatgut, 
Düngemittel und andere Erzeugnisse zur Boden­
oder Pflanzenbehandlung gemäß Titel X der 
Zollbefreiungsverordnung ist nur zu gewähren, 
wenn und soweit der betreffende Drittstaat 
Gegenrecht gewährt. 

§ 95. Bei Einfuhren von Waren im persönlichen 
Gepäck von Reisenden gemäß Titel XI der 
Zollbefreiungsverordnung durch 

Personen, die an einem Ort einreisen, der 
weniger als 15 Kilometer Luftlinie von ihrem 
normalen Wohnsitz entfernt ist, und deren 
Reise nachweislich über einen Umkreis von 
15 Kilometer Luftlinie um den Ort der 
Einreise nicht hinausgeführt hat, 
Personen, die beruflich oder dienstlich auf 
gewerb lieh verwendeten Beförderungsmitteln 
tätig sind und dabei üblicherweise mehr als 
einmal·im Kalendermonat einreisen, 

i;t im Sinne des Artikels 49 der Zollbefreiungsver­
ordnung die Einfuhrabgabenfreiheit auf folgende 
Mengen beschränkt: 

1. Tabakwaren: 
25 Stück Zigaretten oder 5 Stück Zigarren 
oder 10 Stück Zigarillos oder 25 Gramm 
Rauchtabak oder eine anteilige Zusammen­
stellung dieser Waren; 

2. Alkohol und alkoholische Getränke: 
destillierte Getränke und Spirituosen mit 
einem Alkoholgehalt von mehr als 22% 
voL; unvergällter Ethylalkohol mit einem 
Alkoholgehalt von 80% voL oder mehr: 
0,25 Liter; 
destillierte Getränke und Spirituosen, 
Aperitifs aus Wein oder Alkohol, Taffia, 
Sake oder ähnliche Getränke mit einem 
Alkoholgehalt von 22% voL oder weniger; 
Schaumweine, Likörweine; nicht schäu­
mende Weine; eine anteilige Zusammen­
stellung dieser Waren: 1 Liter; 

3. andere als die in Nr. 1 und 2 genannten 
Waren, soweit deren Wert insgesamt 250 S 
nicht übersteigt, wovon 50 S auf Lebensmittel 
und nichtalkolholische Getränke entfallen 
dürfen. Die in Artikel 46 der Zollbefreiungs­
verordnung festgelegten mengenmäßigen 
Beschränkungen für Parfums und Toilette­
wasser dürfen hiebei nicht überschritten 
werden. 

§ 96. Für die Anwendung des Artikels 104 
Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Zollbefreiungs­
verordnung gilt § 67 Abs. 2 sinngemäß. 

§ 97. (1) Die in Artikel 112 der Zollbefreiungs­
verordnung enthaltene Einfuhrabgabenfreiheit für 
Treibstoffe in den Hauptbehältern von anderen 
Nutzfahrzeugen als Omnibussen und von Spezial­
containern (Artikel 112 Abs. 2 Buchstaben a, c und 
d der Zollbefreiungsverordnung) ist auf eine 
Menge von insgesamt höchstens 200 Litern je 
Fahrzeug oder Spezialcontainer beschränkt. 

(2) Sind für die im Hinblick auf Abs. 1 
einfuhrabgabepflichtigen Treibstoffe neben dem 
Zoll auch andere Einfuhrabgaben zu entrichten, 
so kann das Zollamt zur Vereinfachung des 
Verfahrens einheitliche Bemessungsgrundlagen 
und alle Einfuhrabgaben umfassende Pauschalsät­
ze anwenden, wenn der Anmelder keine Fest­
setzung der einzelnen Einfuhrabgaben verlangt. 

1815 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)24 von 32

www.parlament.gv.at



1815 der Beilagen 25 

Die Verrechnung der einzelnen Einfuhrabgaben 
entsprechend den für sie anzuwendenden finanzge­
setzlichen Ansätzen ist sicherzustellen. 

Abschnitt F 

Kosten und sonstige Nebenansprüche 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 98. (1) An Nebenanspruchen sind 1m Ver­
fahren der Zollbehörden zu erheben 

1. Kosten, und zwar: 
a) Kommissionsgebühren nach Maßgabe der 

§§ 99 bis 102, 
b) Verwaltungsabgaben nach Maßgabe der 

§§ 103 bis 105, 
c) Barauslagenersätze nach Maßgabe der 

§§ 106 und 107; 
2. Kreditzinsen und Säumniszinsen nach Maß­

gabe des Abschnitts D und Ausgleichszinsen 
nach Maßgabe der Zollkodex-Durchfüh­
rungsverordnung; 

3. Abgabenerhöhungen nach Maßgabe des 
§ 108; 

4. sonstige Nebenansprüche im Sinn des § 3 
Abs. 2 BAO, soweit im Abschnitt D nicht 
anderes bestimmt ist. 

(2) Als Nebenanspruche gelten auch die von der 
Behörde nach Artikel 241 ZK und § 85 zu 
zahlenden Zinsen. 

(3) Die Nebenanspruche sind nach den für die 
Einfuhr- und Ausfuhrabgaben geltenden Bestim­
mungen zu erheben. Die Erhebung der Nebenan­
spruche obliegt jener Zollstelle, bei der das 
Verfahren anhängig ist. 

Kommissionsgebühren 

§ 99. (1) Den Kommissionsgebühren (§ 98 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) unterliegen Amtshand­
lungen außerhalb des Amtsplatzes oder der 
Öffnungszeiten der Zollstelle. 

(2) Von den Kommissionsgebühren sind nach­
stehende Amtshandlungen ausgenommen: 

1. überwachungsmaßnahmen nach Abschnitt C, 
ausgenommen die ständige überwachung 
einer Betriebsstätte nach § 28 Nr. 3; 

2. Amtshandlungen im Sinn des § 10 Abs. 2; 
3. Amtshandlungen im Rahmen eines zuge­

lassenen Nebenweges; 
4. Begleitungen von Waren zwischen der Zoll­

grenze und der nächstgelegenen Zollstelle 
innerhalb der Öffnungszeiten dieser Zoll­
stelle; 

5. Teile von Amtshandlungen, deren Dauer 
zehn Minuten nicht überschreitet. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann zur 
Erleichterung des Warenverkehrs noch weitere 
außerhalb der Öffnungszeiten durchzuführende 
Amtshandlungen von der Kostenpflicht ausnehmen. 

(4) Schuldner der Kommissionsgebühren ist, wer 
die Amtshandlung beantragt hat. Liegt kein solcher 
Antrag vor, so ist Kostenpflichtiger, wer die Waren. 
im Zeitpunkt des Beginnes der kostenpflichtigen 
Amtshandlung in Gewahrsam hatte, in den Fällen 
der ständigen überwachung nach § 28 Nr. 3 der 
Begünstigte. 

Kostenschuldner 

§ 100. (1) Abweichend von § 98 Abs. 3 hat ein 
Kostenschuldner, dem kein Zahlungsaufschub 
zusteht, vor Beendigung einer kostenpflichtigen 
Amtshandlung außerhalb des Amtsplatzes Kommis­
sionsgebühren, die nicht durch eine Sicherheit 
abgedeckt sind, in Stempelmarken zu entrichten. 

(2) Der Personalkostenbeitrag ist vom Inhaber 
der Bewilligung monatlich jeweils bis zum 15. Tag 
des Monats zu entrichten. 

Höhe der Kommissionsgebühren 

§ 101. (1) Die Kommissionsgebühren umfassen 
die Personalkosten und die Reisekosten. 

(2) Die Höhe der Personalkosten ist vom 
Bundesminister für Finanzen durch Verordnung 
mit einem Durchschnittssatz für eine Stunde 
festzusetzen. Der Durchschnittssatz entspricht für 
Bedienstete der Verwendungsgruppen A und B 
(Entlohnungs gruppen a und b) dem auf eine 
Stunde entfallenden Teil des einem verheirateten 
Beamten der allgemeinen Verwaltung gebührenden 
Bruttogehaltes, einschließlich allfälliger Teuerungs­
zulagen, der Gehaltsstufe 2 der Dienstkla~se V 
zuzüglich der Sonderzahlungen, der Verwaltungs­
dienstzulage und der Wohnungsbeihilfe sowie der 
einem Alleinverdiener mit zwei Kindern gebühren­
den Haushaltszulage und Familienbeihilfe; für 
sonstige Bedienstete beträgt der Durchschnittssatz 
vier Fünftel des Satzes für Bedienstete der 
Verwendungsgruppen A und B. Für Amtshandlun­
gen außerhalb des Amtsplatzes kann zur Abdek­
kung des erhöhten Aufwandes ein erhöhter 
Personalkostensatz bestimmt werden, der jedoch 
das Doppelte der vorstehend genannten Sätze nicht 
überschreiten darf. Die Sätze sind auf volle 
Schillingbeträge abzurunden. Für die V orschrei­
bung der Personalkosten ist jede angefangene 
Stunde als volle Stunde zu rechnen. Für Amts­
handlungen außerhalb des Amtsplatzes ist die für 
die Zurücklegung des Weges von der Zollstelle bis 
zum Ort der Amtshandlung und zuruck erforder­
liche Zeit in die Bemessungsgrundlage der 
Personalkosten einzubeziehen. 

(3) Die Reisekosten sind vom Kostenpflichtigen 
in der in den entsprechenden Bestimmungen 
festgelegten, nicht pauschalierten Höhe zu entrich­
ten, auch wenn für die kostenpflichtigen Amts­
handlungen Zollorgane herangezogen werden, die 
pauschalmäßig entschädigt werden. Wenn der 
Kostenpflichtige die Beförderung der Zollorgane 
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in angemessener Weise unentgeltlich besorgt, 
vermindern sich die Reisekosten um die sonst 
notwendigen Fahrtkosten. 

(4) Zur Vereinfachung der Bemessung der 
Personalkosten kann der Bundesminister für 
Finanzen für die gesamte Amtshandlung oder für. 
Teile derselben (Zurücklegung des Weges, Prüfung 
der Unterlagen und Beschau der Waren, Bemes­
sung der Abgaben) Durchschnittszeiten in Teilen 
einer Stunde bestimmen. Diese Durchschnittszeiten 
treten für die Bemessung der Personalkosten oder 
Kommissionsgebühren an die Stelle der tatsäch­
lichen Dauer der Amtshandlung oder des ent­
sprechenden Teiles derselben. 

Personalkostenbeitrag 

§ 102. (1) Wenn einem Kostenpflichtigen für 
länger als drei Monate ständig kostenpflichtige 
Amtshandlungen derselben Art bewilligt sind, ist 
ihm auf Antrag zu bewilligen, die Personalkosten 
in Form eines monatlichen Personalkostenbeitrages 
zu entrichten. 

(2) Der Personalkostenbeitrag beträgt das Ein­
hundertsechzigfache der auf eine Stunde entfallen­
den Personalkosten. Wird die regelmäßige 
Wochendienstzeit der Beamten geändert, so hat 
der Bundesminister für Finanzen mit Verordnung 
den Multiplikator des ersten Satzes auf das 
Vierfache der neuen regelmäßigen W ochendienst­
zeit zu ändern. 

(3) Wenn ein für in kostenpflichtigen Amts­
handlungen eingesetztes Zollorgan durch diese 
nicht voll ausgelastet wird und daher auch für 
andere Tätigkeiten der Zollstelle zur Verfügung 
steht, ist der Personalkostenbeitrag angemessen, 
höchstens jedoch auf zwei Drittel herabzusetzen. 
Enden .die kostenpflichtigen Amtshandlungen im 
Laufe eines Monats, so bleibt dies auf den für 
diesen Monat zu entrichtenden Personalkostenbei­
trag ohne Einfluß. 

Verwaltungsabgaben 

§ 103. Verwaltungs abgaben sind als Beitrag zur 
Abgeltung der Kosten für die Ausübung der 
Zollaufsicht bei privaten Zollagern in Höhe der 
riach § 101 Abs. 2 zweiter Satz für Bedienstete der 
Verwendungs gruppen A und B für eine Stunde 
bestimmten Personalkostensätze je Kalendermonat 
und Bewilligung zu entrichten. Abweichend von 
§ 98 Abs. 3 sind diese Verwaltungsabgaben vom 
Inhaber der Bewilligung monatlich jeweils bis zum 
15. Tag des Monats zu entrichten. 

§ 104. (1) Für die Lagerung von Waren in 
Zollagern des Typs F (Art. 504 Abs. 3 ZK-DVO) 
und in einer vorübergehenden Verwahrung bei 
einer Zollstelle sind Verwaltungs abgaben (Lager­
geld) zu entrichten, deren Sätze der Bundes­
minister für Finanzen nach Maßgabe der dem 

Bund entstehenden Kosten und Risken und unter 
Bedachtnahme auf die von privaten Lagerhaltern 
verlangten Entgelte festzusetzen hat. 

(2) Die Verwaltungs abgaben . nach Abs. 1 sind 
. vorzuschreiben 

1. anläßlich der Beendigung der Lagerung von 
Waren, im Fall der Auslagerung einer 
Teilmenge für die gesamte bis dahin gelager­
te Menge, 

2. anläßlich einer Behandlung der Waren für die 
bis dahin gelagerten Waren, 

3. jeweils nach Ablauf von sechs Monaten, wenn 
die Lagerung diese Dauer überschreitet, 

4. wenn die Kosten den voraussichtlichen Erlös 
aus der Verwertung der Waren erreichen. 

§ 105. Verwaltungs abgaben in· Höhe des Drei­
fachen der nach § 101 Abs. 2 zweiter Satz für 
Bedienstete der Verwendungs gruppen A und B 
bestimmten Personalkostensätze sind zur Abgel­
tung des durch die Nachforschungen verursachten 
Verwaltungsaufwandes zu entrichten, wenn eine 
Gestellungspflicht verletzt worden ist, jedoch nach 
Art. 860 ZK-DVO nachgewiesen wird, daß sich 
dies auf die ordnungsgemäße Abwicklung der 
vorübergehenden Verwahrung oder das betreffen­
de Zollverfahren nicht wirklich ausgewirkt hat. 

Barauslagenersätze 

§ 106. (1) Die Barauslagen für chemische und 
technische Warenuntersuchungen sowie für Sach­
verständigengutachten einschließlich der Verpak­
kung, Versendung und Versicherung der Waren 
oder Warenproben sind zu ersetzen, wenn die 
Untersuchung oder die Erlassung einer ver.bindli­
ehen Zolltarifauskunft beantragt wird. 

(2) Im Fall einer verbindlichen Zolltarifauskunft 
sind die Kosten nach Abs. 1 in dieser festzusetzen 
und vom Hauptzollamt Wien einzuheben. 

§ 107. Der aus der Erteilung von Auskünften 
nach § 7 Abs. 3 erwachsende Personal- und 
Sachaufwand entsprechend den aufgewendeten 
Stunden oder Teilen von Stunden ist zu ersetzen. 
Zur Berechnung des Personalaufwandes sind die 
nach § 101 Abs. 2 zweiter Satz für Bedienstete der 
Verwendungsgruppen A und B bestimmten Perso­
nalkostensätze heranzuziehen. Zur Berechnung des 
Sachaufwandes hat der Bundesminister für Finan­
zen nach den durchschnittlichen auf eine Stunde 
bezogenen Kosten des Einsatzes der automations­
unterstützten Datenverarbeitung einen oder meh­
rere Pauschalsätze mit Verordnung zu bestimmen. 

Abgabenerhöhung 

§ 108. (1) Durch Entrichtung einer Abgabener­
höhung kann sich ein Reisender, der hinsichtlich 
mitgeführter . Waren eine Zollzuwiderhandlung 
begeht, von der Verfolgung eines dadurch 
begangenen Finanzvergehens befreien. 
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(2) Abs. 1 gilt nur, wenn der auf die Waren 
entfallende Eingangs- oder Ausgangsabgabenbetrag 
nicht mehr als 5 000 S beträgt und der Reisende 
schriftlich auf die Einbringung einer Berufung 
verzichtet. Er gilt nicht, wenn die überlassung der 
Waren wegen Fehlens der gesetzlichen Voraus­
setzungen nicht zulässig ist. 

(3) Die Abgab.enerhöhung ist in der Höhe der 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben zu bestimmen, 
auch wenn für die Waren keine solchen Abgaben 
zu entrichten wären. 

Abschnitt G 

Zwischenstaatliche Amtshilfe 

Unterabschnitt 1 

Ermittlungshilfe 'gegenüber Mitgliedstaaten 

§ 109. (1) Die zwischenstaatliche Amtshilfe 
gegenüber den anderen Mitgliedstaaten und 
gegenüber der Kommission in Angelegenheiten 

a) der Erhebung von Einfuhr- oder Ausfuhrab­
gaben, 

b) der Erstattung oder Vergütung von Abgaben 
oder anderen Beträgen aus Anlaß der 
Ausfuhr von Waren oder 

c) der Verbote und Beschränkungen des 
Warenverkehrs, richtet sich nach der Ver­
ordnung (EWG) Nr.1468/81 des Rates vom 
19. Mai 1981 betreffend die gegenseitige 
Unterstützung der Verwaltungs behörden der 
Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit 
dieser Behörden mit der Kommission, um 
die ordnungsgemäße Anwendung der Zoll­
und der Agrarregelung zu gewährleisten, 
ABI.EG Nr. L 144 vom 2. Juni 1981, S 1, 
oder nach einer an deren Stelle tretenden 
Verordnung (Amtshilfeverordnung). 

(2) Zuständige Behörden im Sinn des Artikels 2 
Abs. 2 der Amtshilfeverordnung sind die Haupt­
zollämter. Zuständige Behörde im Sinn der 
Artikel 14, 14 a und 15 b der Amtshilfeverord­
nung ist der Bundesminister für Finanzen. 

(3) Für die zur Gewährung der Amtshilfe 
erforderlichen Maßnahmen gelten, soweit nicht 
das Zollrecht anzuwenden ist, die Vorschriften für 
das Verfahren zur Erhebung von Einfuhr- oder 
Ausfuhrabgaben. 

(4) Im Sinn dieses Abschnitts bedeuten Zollre­
gelung und Agrarregelung die in Artikel 2 Abs. 1 
der Amtshilfeverordnung darunter verstandenen 
Bestimmungen. 

(5) Die Ermittlungshilfe in Angelegenheiten der 
Zollzuwiderhandlungen richtet sich auch gegen­
über Mitgliedstaaten und gegenüber der Kommis­
sion nach dem Unterabschnitt 2. 

(6) Weitergehende Bestimmungen völkerrechtli­
cher Vereinbarungen über die Amtshilfe mit 
anderen Mitgliedstaaten bleiben unberührt. 

Unterabschnitt"2 

Ermittlungshilfe gegenüber Drittstaaten 

§ 110 .. (1) Die Zollbehörden sind befugt, In 

Vollziehung der ihnen übertragenen Aufgaben 
a) im Bereich der Zollregelung und der 

Agrarregelung und 
b) im Bereich der Zuwiderhandlungen gegen 

diese Regelungen 
ausländische Zollbehörden um Amtshilfe zu 
ersuchen und ihnen Amtshilfe zu gewähren. Den 
ausländischen Zollbehörden sind die Dienststellen 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaf­
ten, wenn sie in Vollziehung von Gemeinschafts­
recht betreffend Zollangelegenheiten tätig werden, 
sowie der Generalsekretär der durch das Abkom­
men über die Errichtung eines Rates für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens 
(BGBI. NI. 165/1955) errichteten internationalen 
Organisation gleichgestellt. 

(2) Der Vollzug von Strafen sowie Festnahmen, 
Hausdurchsuchungen und Personendurchsuchun­
gen sind von der Amtshilfe ausgenommen. Die 
Beschlagnahme von Beweismitteln ist zulässig, 
jedoch darf der beschlagnahmte Gegenstand nur 
nach Maßgabe des § 114 der ausländischen 
Zollbehörde übersendet werden. 

(3) Der Umstand, daß Daten automationsunter­
stützt verarbeitet worden sind, sowie die abgaben­
rechtliche Geheimhaltungspflicht (§ 48 a BAO) 
stehen der Leistung von Amtshilfe nicht entgegen. 

(4) Weitergehende Bestimmungen völkerrechtli­
cher Vereinbarungen über die Amtshilfe mit 
Drittstaaten bleiben unberührt. Teilt eine aus­
ländische Behörde im Rahmen einer Amtshilfever­
einbarung mit, daß die Erfordernisse für eine 
Ausstellung eines Präferenznachweises oder einer 
Lieferantenerklärung nicht gegeben waren oder ihr 
Vorliegen nicht nachgewiesen wurde, gilt der 
Präferenznachweis oder die Lieferantenerklärung 
als sachlich unrichtig. 

§ 111. (1) Ein Ersuchen an eine ausländische 
Zollbehörde darf nur gestellt werden, wenn die im 
Inland möglichen Maßnahmen zur Feststellung des 
maßgeblichen Sachverhaltes nicht ausreichen. 

(2) In einem Ersuchen an eine ausländische 
Zollbehörde ist, wenn einem gleichartigen Ersu­
chen dieser Behörde nicht entsprochen werden 
könnte, auf das Fehlen der Gegenseitigkeit hinzu­
weIsen. 

(3) Bedingungen, die eine ausländische Zoll­
behörde anläßlich der Gewährung von Amtshilfe 
gestellt hat, sind einzuhalten. 
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§ 112. (1) Ausländischen Zollbehörden darf, 
soweit im § 113 Abs. 3 nicht anderes bestimmt 
ist, Amtshilfe nur auf Ersuchen gewährt werden. 

(2) Ausländischen Zollbehörden darf Amtshilfe 
nur gewährt werden, soweit hiedurch die öffent­
liche Ordnung oder andere wesentliche Interessen 
Österreichs sowie schutzwürdige Interessen an der 
Geheimhaltung, insbesondere von Handels-, Indu­
strie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnissen, nicht 
verletzt werden. 

(3) Einer ausländischen Zollbehörde darf Amts­
hilfe überdies nur gewährt werden, wenn gewähr­
leistet ist, daß 

1. die ausländische Zollbehörde die im Wege 
der Amtshilfe mitgeteilten personenbezogenen 
Daten (§ 3 Z 1 des Datenschutzgesetzes) nur 
solchen Personen, Behörden oder Gerichten, 
die mit dem Verfahren, für das die Amtshilfe 
gewährt werden soll, oder mit einem mit 
diesem Verfahren im unmittelbaren Zusam­
menhang stehenden anderen Verfahren 
befaßt sind, zugänglich machen und im 
übrigen geheimhalten wird, es sei denn, daß 
der Bundesminister für Finanzen der Wei­
.tergabe für Zwecke eines Verfahrens 
zustimmt, dessen Durchführung im Zusam­
menhang mit strafbaren Handlungen not­
wendig und im Hinblick auf die wirtschaft­
liche, humanitäre, soziale oder politische 
Bedeutung auch im Interesse der Republik 
Österreich gelegen ist; 

2. die ausländische Zollbehörde einem gleich­
.artigen österreichischen Ersuchen entsprechen 
und allfällige an die Gewährung der Amts­
hilfe geknüpfte Bedingungen beachten wird; 

3. die ausländische Zollbehörde die aus der 
Hilfeleistung erwachsenden Kosten (§ 116) 
ersetzt. 

§ 113. (1) Für die zur Gewährung der Amtshilfe 
erforderlichen Maßnahmen gelten in Angelegen­
heiten des § 110 Abs. 1 Buchstabe a die Vor­
schriften für das Verfahren zur Erhebung von 
Zöllen, in Angelegenheiten des § 110 Abs. 1 
Buchstabe b die Vorschriften für das verwaltungs­
behördliche Finanzstrafverfahren. 

(2) Einem Ersuchen um Einhaltung einer 
bestimmten vom österreichischen Verfahrensrecht 
abweichenden Vorgangsweise kann entsprochen 
werden, wenn diese mit den Grundsätzen des 
österreichischen Verfahrensrechtes vereinbar ist. 

(3) Ohne Ersuchen dürfen Mitteilungen gemacht 
werden über 

1. neue oder besonders gefährliche Methoden 
zur Begehung von Zuwiderhandlungen gegen 
Zollvorschriften; . 

2. Verstecke In Beförderungsmitteln oder 
Behältnissen; 

3. Verfälschung oder Nachahmung von im 
Zollverfahren verwendeten Urkunden, Stem­
peln und Nämlichkeitszeichen; 

4. Zuwiderhandlungen, die im Hinblick auf ihre 
wirtschaftliche, humanitäre, soziale oder 
politische Bedeutung auch Interessen der 
Republik Österreich gefährden, insbesondere 
über Zuwiderhandlungen im Zusammenhang 
mit Suchtgiften, Waffen, Munition, Spreng­
stoffen, Kunstgegenständen oder Archivalien. 

(4) Hat eine am Verfahren beteiligte Person 
ihren normalen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Anwendungsgebiet, so ist sie vor 
Leistung der Amtshilfe zu hören, es sei denn, daß 
die Mitteilung der Öffentlichkeit zugängliche 
Verhältnisse oder Umstände betrifft oder im 
Hinblick auf die wirtschaftliche, humanitäre, 
soziale oder politische Bedeutung der Hilfelei­
stung auch im Interesse der Republik Österreich 
gelegen ist oder deren Zweck durch die Anhörung 
in Frage gestellt wäre. 

(5) Der Amtshilfeverkehr erfolgt durch den 
Bundesminister für Finanzen, mit dessen Zustim­
mung auch unmittelbar durch die ihm nachgeord­
neten Zollbehörden, wobei Ersuchen und Erledi­
gungen über den Bundesminister für Finanzen zu 
senden sind. 

§ 114. (1) Gegenstände, an denen Rechte der 
Republik Österreich oder Rechte dritter Personen 
bestehen, dürfen nur mit dem Vorbehalt über­
sendet werden, daß diese Rechte unberührt 
bleiben. Eine Übersendung ist unzulässig, wenn 
zu besorgen ist, daß durch sie die Verfolgung oder 
die Verwirklichung solcher Rechte vereitelt oder 
unangemessen erschwert würde. 

(2) Gegenstände, insbesondere Akten, dürfen 
nur übersendet werden, wenn gewährleistet ist, daß 
sie so bald wie möglich zurückgegeben werden. 
Auf die Rückgabe übersendeter Gegenstände kann 
verzichtet werden, wenn diese nicht mehr benötigt 
werden. 

(3) Gegenstände, insbesondere Akten, dürfen so 
lange nicht übersendet werden, als sie für ein im 
Inland anhängiges Gerichts- oder Verwaltungs­
verfahren benötigt werden. 

§ 115. Die selbständige Vornahme von Erhe­
bungen und Verfahrenshandlungen durch Organe 
ausländischer Zollbehörden im Anwendungsgebiet 
ist unzulässig. Der Bundesminister für Finanzen 
kann jedoch den Organen der Zollverwaltung des 
ersuchenden Staates bei gesicherter Gegenseitigkeit 
die Teilnahme an Erhebungen und Verfahrens­
handlungen sowie Organen von ausländischen 
Zollverwaltungen und anderen am Verfahren 
beteiligten Personen und deren Rechtsbeiständen 
die Anwesenheit bei Amtshilfehandlungen gestat­
ten, wenn dies zur sachgemäßen. Behandlung des 
Falles oder zur sachgemäßen Erledigung des 
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Ersuchens erforderlich ist. Diese Personen können 
durch Stellung von Ersuchen oder durch Fragen 
am Verfahren mitwirken. 

§ 116. Für die durch die Leistung von Amtshilfe 
entstandenen Kosten für Sachverständige oder für 
auf Ersuchen einer ausländischen Zollbehörde als 
Zeugen oder Sachverständige in das Ausland 
entsendete Behördenorgane ist von der ausländi­
schen Zollbehörde Ersatz zu verlangen. Alle 
anderen durch die Leistung von Amtshilfe entstalil­
denen Kosten hat die Republik Österreich ~~u 
tragen, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 

Unterabschnitt 3 

Vollstreckungshilfe 

§ 117. (1) Amtshilfe zur Einhebung und zwangs­
weisen Einbringung (Vollstreckung) von Einfuhr­
oder Ausfuhrabgaben wird nur geleistet nach 
Maßgabe 

a) völkerrechtlicher Vereinbarungen oder 
b) der Richtlinie des Rates (76/308/EWG) vom 

15. März 1976 über die gegenseitige Unter­
stützung bei der Beitreibung von Forderun­
gen im. Zusammenhang mit Maßnahmen, die 
Bestandteil des Finanzierungssystems des 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantie­
fonds für die Landwirtschaft sind, sowie von 
Abschöpfungen und Zöllen und bezüglich 
der Mehrwertsteuer und bestimmter Ver­
brauchsteuern, ABI. EG Nr. L 73 vom 
19. März 1976, S 18, (Beitreibungsrichtlinie). 

(2) In einem Ersuchen an eine ausländische 
Zollbehörde ist, wenn einem gleichartigen Ersu­
chen dieser Behörde nicht entsprochen werden 
könnte, auf das Fehlen der Gegenseitigkeit hinzu­
weisen. 

(3) Bedingungen, die eine ausländische Zoll­
behörde anläßlich der Gewährung von Amtshilfe 
gestellt hat, sind einzuhalten. 

(4) Der § 112 mit Ausnahme des Abs. 3 Nr. 3 . 
gilt für die Vollstreckungshilfe sinngemäß. 

§ 118. (1) Die Vollstreckungshilfe wird anderen 
Mitgliedstaaten nur nach Maßgabe tatsächlich 
angewendeter Gegenseitigkeit geleistet. Sie gilt 
auch für Forderungen im Zusammenhang mit 
sonstigen Eingangs- oder Ausgangsabgaben sowie 
mit Nebenansprüchen (Kosten und Zinsen), die im 
Zusammenhang mit der Vollstreckung solcher 
Forderungen stehen, und wird auf Geldstrafen 
und Geldbußen, die von einer Zollbehörde wegen 
einer Zollzuwiderhandlung einzuheben sind, aus­
gedehnt, wenn der ersuchende Staat Gegenrecht 
übt. 

(2) Das Verfahren richtet sich nach den für die 
Vollstreckung österreichischer Abgabenansprüche 
maßgeblichen Vorschriften, soweit in diesem 
Unterabschnitt nicht anderes bestimmt ist. Im 

übrigen sind die in der Beitreibungsrichtlinie 
getroffenen Bestimmungen unmittelbar anzuwen­
den. 

(3) Zuständige Behörden im Sinn des Artikels 3 
der Beitreibungsrichtlinie sind die Finanzlandes­
direktionen. 

§ 119. (1) Der ausländische Vollstreckungstitel 
ist von dem Hauptzollamt, in dessen Bereich die 
Vollstreckungshandlung zu setzen ist, mit Bescheid 
anzuerkennea, wenn die Voraussetzungen dieses 
Bundesgesetzes für die Vollstreckung gegeben sind. 

(3) Nach Maßgabe des Artikels 229 ZK und des 
§ 78 kann die ersuchte Behörde mit Zustimmung 
der ersuchenden Behörde der Person, auf die sich 
das Ersuchen bezieht, eine sonstige . Zahlungser­
leichterung gewähren, sofern nicht die Voraus­
setzungen der Richtlinie dafür gegeben sind, die 
Unterstützung nicht zu gewähren. Die von der 
ersuchten Behörde wegen dieser Zahlungserleichte­
rung erhobenen Zinsen sind an den Staat zu 
überweisen, in dem die ersuchende Behörde ihren 
Sitz hat. An den Staat, in dem die ersuchende 
Behörde ihren Sitz hat, sind ferner alle sonstigen 
Zinsen zu überweisen, die gemäß den innerstaat­
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
Zahlungsverzug erhoben werden. 

Abschnitt H 

Inkrafttreten, Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 120. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig 
mit dem Vertrag über den Beitritt der Republik 
Österreich zur Europäischen Union in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
1. das Zollgesetz 1988, BGBI. Nr. 644, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 5321 
1993, . 

2. das Wertzollgesetz 1980, BGBI. Nr.221/ 
1980, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 377/1989, 

3. das Taragesetz, BGBI. Nr. 13011955, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 3171 
1992, 

4. das Zolltarifgesetz 1988, BGBI. Nr. 1551 
1987, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 116/1994, sowie der Artikel 11 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 636/1977, 

5. das Antidumpinggesetz 1985, BGBI. Nr. 971 
1985, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 663/1987, 

6. das Bundesgesetz über zollrechtliche Maß­
nahmen gegenüber Staaten, Gebieten und 
Gebietsteilen, auf die die Bestimmungen des 
GATT nicht angewendet werden, BGBI. 
Nr.419/1970, 

7. das Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetz 
1984, BGBI. Nr. 49, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 14/1993, 
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8. das Bundesgesetz über die zollfreie oder 
zollermäßigte Einfuhr von handwerklich 
hergestellten Waren zur Förderung der 
Handelsbeziehungen mit Entwicklungslän­
dern, BGBI. Nr. 94/1972, 

9. das Bundesgesetz betreffend eine Abgabe 
auf bestimmte Stärkeerzeugnisse, BGBI. 
Nr. 152/1969, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr.692/1991, 

10. das Zuckergesetz, BGBI. Nr. 217/1967, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr.663/1987, 

11. das Stärkegesetz, BGBI. Nr.218/1967, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 692/1991, 

12. das Ausgleichsabgabegesetz, BGBI. Nr. 219/ 
1967, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 698/1991, 

samt den zu diesen Bundesgesetzen jeweils 
ergangenen Verordnungen. 

Diese Rechtsvorschriften bleiben aber auf alle 
jene Fälle anwendbar, in denen der Vertrag über 
den Beitritt der Republik Österreich zur Euro­
päischen Union die Anwendung des vor dem 
Beitritt geltenden Rechtes erlaubt und in diesem 
Abschnitt nicht anderes bestimmt ist. 

(3) (Verfassungsbestimmung) Gleichzeitig tritt 
das Integrations-D'urchführungsgesetz 1988, BGBI. 
Nr. 623/1987, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 319/1992, samt den dazu ergangenen 
Verordnungen außer Kraft. Diese Rechtsvorschrif­
ten bleiben aber auf alle jene Fälle anwendbar, in 
denen. der Vertrag über den Beitritt der Republik 
Österreich zur Europäischen Union die Anwen­
dung des vor dem Beitritt geltenden Rechtes 
erlaubt. Dieser Absatz tritt gleichzeitig mit dem 
Vertrag über den Beitritt der Republik Österreich 
zur Europäischen Union in Kraft. 

(4) Das Bundesgesetz über die zollfreie oder 
zollbegünstigte Einfuhr von handwerklich her­
gestellten Waren zur Förderung der Handels­
beziehungen mit Entwicklungsländern, BGBI. 
Nr. 94/1972, sowie die gemäß § 2 Abs. 1 dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen gelten 
über den Beitritt hinaus insofern, als vor dem 
Beitritt gemäß § 2 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 
geschlossene Abkommen noch wirksam sind. 
Wurde auf Grund dieses Bundesgesetzes und 
dieser Verordnung hinsichtlich von Waren, deren 
Einfuhr kommerzielle Erwägungen zugrunde 
lagen, eine Zollfreiheit oder eine Zollbegünstigung 
angewendet, so gilt diese als unter der Bedingung 
gewährt, daß die eingeführten Waren nicht in das 
Gebiet eines anderen Mitgliedstaates verbracht 
werden. 

(5) Der Bundeskanzler hat den Tag des 
Inkrafttretens nach Abs. 1 im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. 

(6) Bezugnahmen in anderen bundesgesetzlichen 
Vorschriften auf die in den Abs. 2 und 3 
bezeichneten Rechtsvorschriften oder auf darin 
geregelte Einrichtungen oder Maßnahmen Kelten 
als Bezugnahmen auf das Zollrecht (§ .1 Abs. 2 und 
§ 2 Abs. 1). Soweit in solchen anderenbundesge­
setzlichen Vorschriften auf die Einfuhr oder 
Ausfuhr von Waren in das Zollgebiet oder aus 
dem Zollgebiet oder die Verbringung von Waren 
in ein Zollverfahren bezug genommen wird, gilt 
dies im Verkehr mit Gemeinschaftswaren als 
Bezugnahme auf ein Verbringen solcher Waren 
in das Anwendungsgebiet oder aus dem Anwen­
dungsgebiet. 

(7) Verordnungen aufgrund dieses Bundesge­
setzes können schon vor seinem Inkrafttreten 
erlassen werden, dürfen aber frühestens gleich­
zeitig mit den gesetzlichen Bestimmungen in Kraft 
treten. 

§ 121. Waren, die sich beim Beitritt im freien 
Verkehr im Sinn des Zollgesetzes 1988 befinden, 
gelten ab· diesem Zeitp~nkt als Gemeinschaftswaren 
im Sinn des Artikels 4 Nr. 7 ZK. 

§ 122. (1) Wurde die Abfertigung von Waren 
zum freien Verkehr nach dem Zollgesetz 1988 
ordnungsgemäß beantragt oder liegt der Zeitraum, 
für den eine Samm~lanmeldung nach dem Zoll­
gesetz 1988 abzugeben ist, vor dem Beitritt und ist 
für diese Waren die Zollschuld nicht vor dem 
Beitritt entstanden, so entsteht die Zollschuld mit 
Ablauf des Tages vor dem Beitritt und wird mit 
Ablauf der zustehenden Zahlungsfrist fällig. 

(2) Für die Vorschreibung (buchmäßige Erfas­
sung und Mitteilung) und Einhebung einer vor dem 
Beitritt entstandenen Zollschuld gilt ab dem Beitritt 
das Zollrecht (§ 2), für den Erlaß oder die 
Erstattung jedoch nur hinsichtlich der Fristen. 

(3) Für eine Zollschuld im Sinn des Abs. 2 fallen 
Säumniszinsen für Säumniszeiträume nach dem 
Beitritt nur dann an, wenn für diese Zollschuld vor 
dem Beitritt noch kein Säumniszuschlag gemäß 
§ 217 BAO verwirkt worden ist. 

(4) Wurde für eine Zollschuld im Sinn des Abs.2 
eine Zahlungserleichterung nach § 212 BAO 
gewährt, so gilt diese als andere Zahlungser­
leichterung nach Artikel 229 ZK weiter. 

§ 123. Besteht beim Beitritt für Waren des freien 
Verkehrs eine Verwendungsverpflichtung nach 
§ 41 des Zollgesetzes 1988, so tritt an deren 
Stelle die im Zollrecht (§ 2) bei einer vergleich­
baren Zollbegünstigung vorgesehene solche Ver­
pflichtung, welche jedoch nur solange besteht, als 
die Verwendungsverpflichtung nach § 41 des 
Zollgesetzes 1988 gedauert hätte. 

§ 124. (1) Beim Beitritt gültige, nach dem 
Zollgesetz 1988 erteilte Bewilligungen gelten bis 
zum Ablauf ihrer Geltungsdauer, längstens jedoch 
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ein Jahr ab dem Beitritt, für das entsprechende 
Verfahren im Sinn des Zollrechts (§ 2) weiter. 
Bewilligungen nach § 60 Abs. 8 des Zollgesetzes 
1988 gelten jedoch nur nach Maßgabe der 
Artikel 375 und 376 ZK-DVO im gemeinschaft­
lichen Versandverfahren weiter. 

(2) Soweit für ein Verfahren nach dem 
Zollgesetz 1988 keine besondere Bewilligung 
erforderlich war, gilt die zollamtliche Bestätigung 
(§ 59 des Zollgesetzes 1988) als Bewilligung im 
Sinn des Abs" 1. 

(3) Im Rahmen des Abs. 1 gelten Ausübungs­
bewilligungen für offene Lager auf V ormerk­
rechnung als Lagerbewilligungen für Zollager des 
Typs D im Sinn des Artikels 504 Absatz 1 ZK­
DVO. 

(4) Im Rahmen des Abs. 1 gelten Bewilligungen 
für Zollvergütungen (§ 45 des Zollgesetzes 1988) 
als Bewilligungen der aktiven Veredelung im Sinn 
des Artikels 116 ZK in der Form des Verfahrens 
der Zollrückvergütung. 

(5) Beim Beitritt gültige Bewilligungen für 
Zollfreizonen im Sinn des § 173 des Zollgesetzes 
1988 gelten ein Jahr ab dem Beitritt als 
Bewilligungen für Freilager 1m Sinn der 
Art. 166 ff. ZK weiter. 

(6) Unbeschadet des Weitergeltens der Bewilli­
gung sind die im Verfahren befindlichen oder erst 
nach dem Beitritt in das Verfahren übergeführten 
Waren nach Maßgabe des Abschnittes D entspre­
chend dem Zollrecht (§ 2) zu behandeln, sofern im 
§ 127 Abs. 2 zweiter. Satz und im § 130 Abs. 3 
nicht anderes bestimmt ist. 

(7) Im Rahmen des Abs. 1 gilt auch bei 
Anwendung von Bewilligungen nach § 175 Abs. 4 
des Zollgesetzes 1988 die Regelung des Zahlungs­
aufschubs nach § 77 dieses Bundesgesetzes, wenn 
die Zollschuld nach dem Beitritt entsteht. 

(8) Beim Beitritt gültige, nach den Integrations­
abkommen im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 4 des 
Integrations-Durchführungsgesetzes 1988 erteilte 
Bewilligungen für ermächtigte Ausführer gelten 
bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer, längstens 
jedoch ein Jahr ab dem Beitritt, als Bewilligungen 
für ermächtigte Ausführer nach den im Art.20 
Abs.3 Buchstabe d ZK erwähnten Abkommen 
weiter. 

§ 125. (1) Waren, die sich beim Beitritt in einem' 
Anweisungsverfahrenbefinden, gelten als in einem 
Versandverfahren im Sinn des Zollrechts befind­
lich. 

(2) Die Ersatzpflicht nach § 119 des Zollgesetzes 
1988 für eine beim Beitritt noch nicht entstandene 
Zollschuld endet für die in Abs.1 genannten 
Waren; unbeschadet sonstiger Gründe für das 
Entstehen der Zolls.chuld für solche Waren entsteht 
für den Hauptverpflichteten die Zollschuld nach 

Artikel 204 ZK so, als wäre er trotz einer 
übergabe der Waren an einen Warenführer 
weiterhin neben diesem und allfälligen anderen 
beteiligten Personen zur Gestellung der Waren 
verpflichtet geblieben. 

§ 126. (1) Waren, die sich beim Beitritt in einem 
Zollager oder offenen Lager auf Vormerkrechnung 
befinden, gelten als im Zollagerverfahren im Sinn 
des Zollrechts befindlich. 

(2) Die Ersatzpflicht nach § 99 Abs. 3 des 
Zollgesetzes 1988 für Waren, die sich beim Beitritt 
in einem Zollager befinden, endet, und die 
bedingte Zollschuld für Waren, die sich am 
Beitrittstag in einem offenen Lager auf V ormerk­
rechnung befinden, erlischt; unbeschadet sonstiger 
Gründe für das Entstehen der Zollschuld entsteht 
in den Fällen des Artikels 101 ZK für den Inhaber 
der Bewilligung die Zollschuld nach Artikel 204 
ZK. 

(3) Zum Stichtag des Tages vor dem Beitritt ist 
eine Abmeldung nach § 97 des Zollgesetzes 1988 
abzugeben, auch wenn dies in der Ausübungs­
bewilligung nicht vorgesehen ist. 

§ Ü7. (1) Waren, die sich beim Beitritt in einem 
anderen Eingangsvormerkverkehr als einem offe­
nen Lager auf Vormerkrechnung befinden, gelten 
je nach der Art des Vormerkverkehrs als im 
Verfahren der vorübergehenden Verwendung oder 
im Verfahren der aktiven Veredelung im Sinn des 
Zollrechts befindlich. 

(2) Die bedingte Zollschuld nach dem Zollgesetz 
1988 erlischt für diese Waren; unbeschadet 
sonstiger Gründe für das Entstehen der Zollschuld 
entsteht für den bisherigen V ormerknehmer 
gegebenenfalls die Zollschuld nach Artikel 204 
ZK. Die Artikel 142 und 143 ZK sind auf diese 
Waren nicht anzuwenden, wenn die Rückbringung 
innerhalb einer vor dem Beitritt festgesetzten 
Rückbringungsfrist erfolgt. 

(3) Soweit für solche Waren eine Zollschuld 
nach dem Zollkodex entsteht, gelten diese Waren 
für die Berechnung der Ausgleichszinsen als mit 
dem Beitritt in das Verfahren der aktiven 
Veredelung oder der vorübergehenden Verwen­
dung übergeführt. 

(4) 'Beförderungsmittel, welche vor dem Beitritt 
als zur vorübergehenden Verwendung vorgemerkt 
galten (§ 93 Abs.7 des Zollgesetzes 1988), sich 
beim Beitritt noch im Anwendungsgebiet befinden, 
ohne daß bis dahin die bedingt entstandene 
Zollschuld unbedingt geworden ist, und welche 
aus dem zollrechtlich freien Verkehr der Gemein­
schaft in der damaligen Zusammensetzung oder 
eines anderen neuen Mitgliedstaates unmittelbar in 
das Anwendungsgebiet verbracht worden sind, 
werden mit dem Beitritt zu Gemeinschaftswaren. 
Die bedingte Zollschuld nach dem Zollgesetz 1988 
erlischt für solche Waren. 
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§ 128. (1) Waren, für die vor dem Beitritt die 
Zollbefreiung nach § 34 Abs. 1 Z 1 des Zoll­
gesetzes 1988 gewährt worden ist und welche sich 
beim Beitritt noch im Anwendungsgebiet befinden, 
gelten als im Verfahren der vorübergehenden 
Verwendung befindlich. 

(2) Soweit für solche Waren eine Zoll schuld 
nach dem Zollkodex entsteht, gelten diese Waren 
für die Berechnung der Ausgleichszinsen als mit 
dem Beitritt in das Verfahren der vorübergehenden 
Verwendung übergeführt. 

(3) Sind die im Abs. 1 genannten Waren jedoch 
aus dem zollrechtlich freien Verkehr der Gemein­
schaft in der damaligen Zusammensetzung oder 
eines anderen neuen Mitgliedstaates unmittelbar in 
das Anwendungsgebiet verbracht worden, werden 
sie mit dem Beitritt zu Gemeinschaftswaren. Die 
Verwendungs pflicht im Sinne des § 41 des Zoll­
gesetzes 1988 erlischt für solche Waren. 

§ 129. Wird für in § 121 genannte Waren eine 
Zollrückvergütung auf Grund einer nach § 124 
Abs. 4 weitergeltenden Bewilligung der Zollvergü­
tung im Sinn des § 45 des Zollgesetzes 1988 
beantragt, so gelten diese Waren als in· der aktiven 
Veredelung befindlich. Artikel 216 ZK ist in diesen 
Fällen auch hinsichtlich der Abkommen im Sinn 
des § 1 Abs. 2 Z 4 des Integrations-Durchfüh­
rungsgesetzes 1988 anzuwenden. 

§ 130. (1) Waren, die sich beim Beitritt in einem 
passiven Veredlungsverkehr im Sinn des Zol1-
gesetzes 1988 befinden, gelten als in einem 
Verfahren der passiven Veredelung im Sinn des 
Zollrechts (§ 2) befindlich. 

(2) Die bedingte Zollschuld nach dem Zollgesetz 
1988 erlischt für diese Waren. 

(3) Die Zollbehandlung bei der Rückbringung 
richtet sich weiter nach dem· Zollgesetz 1988 und 
nach einer allfälligen Ausübungsbewilligung. 

§ 131. (1) Waren, die sich beim Beitritt in einem 
anderen Ausgangsvormerkverkehr als dem passiven 
Veredlungsverkehr befinden, werden zu Nicht­
gemeinschaftswaren im Sinn des Artikels 4 Nr. 8 
ZK. 

(2) Diese Waren können nach Maßgabe des 
Artikels 185 ZK als Rückwaren eingangsabgaben­
frei zurückgebracht werden. Die Frist des Arti­
kels 185 Absatz 1 ZK beginnt mit dem Beitritt zu 
laufen, darf· aber insgesamt die fünf jährige Rück­
bringungsfrist nach § 75 Abs. 2 des Zollgesetzes 
1988, gerechnet vom Tag der Abfertigung zum 
Ausgangsvormerkverkehr, nicht überschreiten. 

§ 132. (1) Sind Gemeinschaftswaren oder Waren 
aus dem zollrechtlich freien Verkehr eines anderen 

neuen Mitgliedstaates vor dem Beitritt unmittelbar 
in das Anwendungsgebiet verbracht worden und 
befinden sie sich beim Beitritt im Anwendungsge­
biet noch in einem Zollverfahren, ausgenommen 
den im § 127 Abs. 4 genannten Fall, oder in einer 
Zollfreizone, so sind sie bei der überführung in 
den zollrechtlich freien Verkehr frei von Ein­
fuhrabgaben zu· belassen, soweit auf sie keine an 
eine Ausfuhr in ein Drittland anknüpfende 
qemeinschaftsmaßnahme angewandt worden ist. 

(2) Wurde hinsichtlich der in Abs. 1 genannten 
Waren eine ergänzende Veredlung (§ 89 Abs. 5 
des Zollgesetzes 1988) vorgenommen, so ist Abs. 1 
nicht anzuwenden. 

§ 133. Beruht eine Leistung, die nach dem 
Beitritt erbracht wird, auf einem Vertrag, der vor 
dem genannten Zeitpunkt geschlossen worden ist, 
so kann, falls nach der geänderten Rechtslage ein 
anderer Abgabensatz anzuwenden ist als zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, eine Vertrags­
partei von der anderen einen anderen angemes­
senen Ausgleich der daraus sich ergebenden Mehr­
oder Minderbelastung verlangen, es sei denn, die 
Parteien haben ausdrücklich oder schlüssig anderes 
vereinbart. Ist die Höhe der Mehr- oder Minder­
belastung strittig, so ist § 273 ZPO (richterliche 
Ermessensentscheidung) entsprechend anzuwen­
den. 

§ 134. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist betraut: 

1. hinsichtlich des § 9 Abs. 1 der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
jeweils in seinem Wirkungsbereich berührten 
Bundesminister, 

2. hinsichtlich des § 12 Abs. 4, des § 31 Abs. 3 
und des § 32 Abs. 2, soweit jeweils das 
Einschreiten von Sicherheitsbehörden oder 
Sicherheits organen des Bundes vorgesehen ist, 
der Bundesminister für Inneres im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finan-
zen, 

3. hinsichtlich des § 13 Abs. 1 der Bundes­
minister für Finanzen und, soweit dort 
vorgesehen, der Bundesminister für Finan­
zen im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

4. hinsichtlich des § 33 die Bundesregierung, 
5. hinsichtlich des § 13 3 der Bundesminister für 

Justiz, 
6. im übrigen der Bundesminister für Finanzen. 

(2) Dem Bundesminister für Finanzen. obliegt 
außerdem die Vertretung Österreichs in allen das 
Zollrecht behandelnden Ausschüssen und Arbeits­
gruppen der Europäischen Union. 
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